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Nationalsozialistische Wirisdiaif im Osfraunt.
Vortrag, gehalten von. Syndikus Dr. S c h r ä d e r  auf der Kundgebung

23. 9. 1933.
des Vereins Stettiner H andelsvertreter am

Ihnen allen ist bekannt, daß der Osten für das deutsche 
Volk immer von schicksalhafter Bedeutung gewesen ist. 
Vom Osten und den Gestaden der Ostsee aus setzten sich zur 
Zeit der Völkerwanderung germanische Stämme in Bewe
gung und drängten nach W esten und Süden. Die germanischen 
Gebiete wurden nach und nach aufgegeben mit dem Erfolg, 
daß schließlich die Slaven an der Elbe, saßen und daß, von 
den ostdeutschen Gebieten nur Teile dem deutschen Volks
tum wiedergewonnen und erhalten werden konnten.

Nur wenige der damaligen Fürsten erkannten, wie H ein
rich der Löwe und einige Sachsenkaiser, die Bedeutung des 
Ostens für das deutsche Volk. Mit dem Untergang der Hans© 
und des Ritterordens war ein großer Teil des Ostens für das 
deutsche Volk verloren. Der deutsche Osten der V orkriegs
zeit mußte regelmäßig zurücktreten hinter dem  weit dichter 
bevölkerten, industriealisierten und reicheren Westen. Das 
Antlitz der M achthaber blieb nach W esten gerichtet. Die B e
deutung des deutschen Ostens während des W eltkrieges 
ist mit wenigen W orten gesagt: Ostpreußen, Pommern, 
Posen, Schlesien waren die deutschen Kornkammern und 
für die Ernährung des deutschen Volkes von au ssch la g 
gebender Bedeutung; Oberschlesien war die zweite W affen
schmiede der Nation, Stettin der einzige unblockierte See
hafen, eine Tatsache, die, wenn auch wenig beachtet und 
gewürdigt, von geradezu ausschlaggebender Bedeutung g e 
wesen ist, und die die noch heute vom W esten ange'strebtje 
Verkehrskonzentration über die Nordseehäfen für Volk und 
Reich als gefährlich und falsch erweist. Das (D iktat von 
Versailles legte mit voller Absicht die Grundlage für die 
heutige Not des deutschen Ostens.

Wie die Landkarte zeigt, liegen von den G ebietsver
lusten des W eltkrieges

76o/o mit 48 000 qkm im Osten,
18 o/o im W esten 

und 6o/o im Norden.
D er Landverlust im Osten e n ts p r ic h t  der Größe der 

Schweiz oder der Flächenausdehnung Sachsens, Badens und 
W ürttem bergs zusammengenommen.

Der Verlust an gewerblicher und landwirtschaftlicher 
Produktionskraft war ungeheuer und belief sich in Ober- 
Schlesien allein auf

53 Steinkohlenbergwerke (von 67),
10 Zink- und Bleierzgruben (von 15;),
22 Hochöfen (von 37),
13 Stahl- und Eisengießereien (von 25),
9 Stahlwerke (von 12),
9 W alzwerke (von 12).

Berücksichtigt man, abgesehen von dem Bevölkerungsvier- 
lust von 4,3 Millionen Köpfen, daß Ostpreußen durch einen 
Korridor vom M utterland getrennt wurde, daß 

(58 Eisenbahnstrecken,
144 Kunststraßen und 
722 sonstige W ege 

zerschnitten wurden, erwägt man die Verzögerungen und 
Kosten, die der deutschen W irtschaft durch die Durchquerung 
des polnischen Korridors sowohl für den Personen- als füj* 
den Güterverkehr erwachsen, denkt man an die auf die D e
zimierung der Oderlinie, insonderheit Stettins seit eiiien^ 
Jahrzehnt abgestellte Tarifpolitik der polnischen Eisenbahnen 
im Korridor, überlegt man, daß der Bau des Seehafens» 
Gdingen erfolgte, obgleich sämtliche Ostseehäfen von L e
ningrad bis Flensburg Not leiden und nur einen Bruchteil 
ihrer Vorkriegskapazität ausnutzen, zieht man schließlich 
die unmittelbaren Auswirkungen der sadistischen Grenzzie
hung in Rechnung, so ergibt sich, daß die durch R eparations
und Erfüllungswahnsinn, durch W eltwirtschaftskrise und 
Tribut Wirtschaft entstandene Not des deutschen Volkes und 
der deutschen Volkswirtschaft im Osten übersteigert wurde, 
und daß sich hieraus die traurige Berechtigung ergibt, 
vom o s t d e u t s c h e n  N o t s t a n d s g e b i e t  diesseits und 
jenseits des Korridors zu sprechen. Man darf daher sagen, 
daß es abwegig, unberechtigt und irreführend ist, wenn die 
ostbayerischen, an der tschechoslowakischen Grenze gele
genen Gebiete als ostdeutsche N otstandsgebiete bezeichne 
werden.

Die den Allgemein-Notstand übersteigende Ostnot ist 
durch zahllose Tatsachen beweisbar. E iner der schlagendsten 
Beweise ist, daß die S teuerkraftziffem  der ostdeutschen F i
nanzam tsbezirke sich um die H älfte des Reichsdurchschnitts 
bewegen.

Die deutsche Ostnot beschränkt sich territorial nicht auf 
das Land Ostpreußen, sondern erstreckt sich vielmehr über 
das vom Oderwasserstraßensystem  beherrschte Oderland 
diesseits des Korridors und ist hier graduell in vieler Hinsicht 
heute, trotzdem offiziell nicht anerkannt, größer als in dem 
mit Recht seit 1925 von den zuständigen Stellen umhegten 
und umsorgten Ostpreußen. Weil es sich hier um eine W ahr
heit handelt, darf ich sie aussprechgn. Sie ist in Einzelheiten 
beweisbar und sollte nicht vergessen werden.

Die Novemberregierung hat die besondere Notlage des 
Ostlandes diesseits des Korridors nicht anerkannt und hat 
trotz 14 Jahre  lang wiederholter Anregungen, Eingaben und 
Vorstellungen aus innerpolitischen Gründen auch nur von 
der teil weisen Verwirklichung der vorgeschlagenen M aß
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nahmen, die die zerstörenden, von außen kommenden A n
griffe und Einwirkungen einer untragbaren Ostgrenze in 
irgend einer Weise auszugleichen geeignet waren, abgesehen. 
So wie die Novemberregierung tatenlos die heutige deutsche 
O stgrenze entstehen ließ, hat sie ihre zerstörenden Kräfte 
auf die ostdeutsche W irtschaft einwirken lassen und sich 
darauf beschränkt, die wirtschaftlichen Unternehmungen des 
Ostens mit Steuern und Abgaben zu überlasten.

Dieser Tatsache muß man sich erinnern, wenn man 
ihre Auswirkungen, die vielfach zu beobachtende Ueber'- 
mechanisierung und Ueberkonzentration auch in der ostdeut
schen W irtschaft verstehen will.

Es war der Versuch des Unternehmertums, trotz der 
ihnen aufgezwungenen Tributwirtschaft und trotz des b e 
stehenden Steuerbolschewismus E rträge zu erzielen, die sich 
trotz allem in angemessener Höhe nicht mehr erzielten 
ließen, weil die Auslandsmärkte immer mehr schrunipften 
und der Binnenmarkt durch zunehmende Arbeitslosigkeit 
keinen Ausgleich zu bieten vermochte.

So konnte es geschehen, daß der Führer der national
sozialistischen Bewegung bei der M achtergreifung im Osten 
des Reiches eine im Zusammenbrechen befindliche W irt
schaft vorfand.

Aber, meine sehr geehrten Herren, wenn auch «die 
nationalsozialistische Idee und die nationalsozialistische: E r 
hebung nicht im deutschen Osten, sondern im Süden des 
Reiches entstanden ist, so ist sie doch seit 1923 dank der bei
spiellosen Arbeit solcher Männer, wie Karpenstein, Brückner, 
Heines, Koch und ihrer Getreuen im deutschen Osten' und 
im Oderland gewachsen und lawinenartig angeschwollen, 
so daß Pommern im Verhältnis zur wahlfähigen Bevöllce- 
rung mit 56<y0 nationalsozialistischen Stimmen den Reichs
durchschnitt von 44o/o um 12o/o übertraf und an der Spitze 
der nationalsozialistischen Provinzen marschierte. Diese T a t
sache zeigt, daß der deutsche Osten am ersten die national
sozialistische Ideenwelt begriff, daß der Osten am ersten 
etwas wiedergewonnen hat, was restlos verloren gegangen 
war, — die Hoffnung auf eine bessere Zukunft und Vertrauen 
zu einem Manne, der heute das Idol unseres Volkes g e 
worden ist, zu Adolf Hitler. —

Da ergibt sich sofort die Frage, was bedeutet diese 
Tatsache für den deutschen Osten und für die deutsche O st
wirtschaft ?

Das Eindringen der nationalsozialistischen Ideenwelt, 
ihre Uebernahm e durch die ostdeutsche Bevölkerung b e 
deutet das W iedererwachen von Lebensmut, Hoffnung auf 
die Zukunft und die Möglichkeit des Früchtetragens der L e
bensarbeit jedes einzelnen zum Wohle des Ganzen, b e 
deutet die Gewißheit, daß nun das ostdeutsche »Volk auf 
seinem deutschen Boden sich auch in Zukunft ihalten kann, 
und halten wird und bedeutet, daß die verderbliche E ntvölke
rung des Ostens durch W anderung nach dem übervölkerten 
W esten ein Ende hat.

Alle diese für das Land, das Volk und die Wirtschaft, 
lebenswichtigen psychischen Imponderabilien waren die ersten 
und wichtigsten Auswirkungen des restlosen Vertrauens zum 
Führer.

In den Kalkulationen der Novemberregierungen fehlten 
als große Unbekannte Seele, Herz, Vertrauen und Glaube 
des deutschen Menschen. ,Es fehlte restlos der Glaube 
der deutschen Jugend, deshalb waren diese Kalkulationen 
der kalten materialistischen, marxistischen Rechner falsch, 
und wenn ich als Geschäftsführer Ihrer Handelskam m er, 
der seit 20 Jahren auf seinem Arbeitsplatz das Seinige im 
Kampfe um die materielle Grundlage des deutschen Ostens, 
um die Erhaltung des Bodens der Arbeit und des Brotes 
tat, Ihnen sage, daß dieser Kampf unseres Volkes um E r’; 
haltung, W iederbelebung und eine neue wirtschaftliche Blüte 
des deutschen Ostens, der einzigen territorialen Entwicke- 
lungsm öglichkeit, die uns verblieben ist, trotz der Größe 
aller sachlichen Schwierigkeiten und unter allen Umständen 
gewonnen wird, wenn wir alle im Sinne Adolf H itle rs 
völlige Nationalsozialisten und deutsche Volksgenossen g e 
worden sind und dementsprechend unsere Arbeit leisten, 
dann glauben Sie mir das. Der Führer Adolf H itler hat, 
erkannt, daß die Grupdlage für den W iederaufbau des Volkes 
und den W iederaufbau einer deutschen Volkswirtschaft der 
W iederaufbau des deutschen Menschen ist. So sind die g e 
setzgeberischen M aßnahmen auf dem Gebiete der deutschen 
Schule, der deutschen Kirche, der deutschen Ehe, d e r ' 
deutschen Familie, des deutschen Rechts, der deutschen 
Beamten für uns im Osten Bausteine fik  den W iederaufbau 
einer ostdeutschen Wirtschaft. Eb,enso wichtige Bausteine

für die W iederbelebung gesunder wirtschaftlicher Lebens^- 
äußerungen im deutschen Osten sind der Reinigungsprozelß( 
in der Verwaltung, die Maßnahmen zur W iederherstellung 
der Herrschaft der deutschen Rasse im eigenen H ause und 
zur Erhaltung der deutschen Art.

Die gesetzgeberischen Maßnahmen der nationalsozia
listischen Regierung, soweit sie auf die Ostwirtschaft Ein
fluß haben oder für sie bedeutungsvoll sind, aufzuzählien, 
una im Rahmen dieses Vortrages zu würdigen, ist unmöglich. 
Erwähnen .muß ich nur ein Gesetzgebungswerk, das der 
deutschen Landwirtschaft und insbesondere der Landw irt
schaft des Ostens weit größeren Nutzen und Segen bringen 
wird, als die Osthilfe ihr seit ihrer Durchführung je^mals 
bringen konnte, das ist die gesetzgeberische Großtat des 
Erbhofrechts, die der Erhaltung und Sicherung des Teiles 
des deutschen Volkes dient, der für den Bestand der Nation 
und ihrer W irtschaft von ausschlaggebender Bedeutung ist, 
des deutschen Bauern.

Die Ernährungsbasis des deutschen Volkes und der 
Bestand der Landwirtschaft ist durch ein Gesetz, betreffend 
die Preise für Roggen und We;izen, Bestimmung über die 
M ühlenfabrikate und andere Maßnahmen gesichert. H ierdurch 
wird meines Erachtens die nationalsozialistische Auffassung 
von der Notwendigkeit der Erhaltung eines freien, unabhän
gigen Unternehmertums in Deutschland nicht durchbrochen. 
Es werden aber die wichtigsten, der Ernährung des Volkes 
dienenden Produkte des deutschen Bodens, den Speku
lationsmöglichkeiten entzogen und der Bestand ihrer E r 
zeuger gesichert. Eine derartige Maßnahme erscheint auf 
längere Zeit auch dann möglich und durchführbar, wenn e r 
gänzende Bestimmungen getroffen werden, die die weitere 
Erzeugung von über dem Durchschnitt liegendem Quali
tätsgetreide sicherstellen, dementsprechend höhere Preise er
möglichen und die ein Absinken der noch rentabel wirtr 
schaftenden Höfe und Güter auf den Stand der subventio
nierten Betriebe vermeiden lassen. Daß hierbei eine Einschal
tung des jegitim en Landhandels von größtem  volksw irt
schaftlichem Nutzen sein würde, darüjber ist man sich' 
in den Kreisen der ostdeutschen Landwirtschaft einig.

Wenn der Rationalismus, also die sogenannte Philosophie 
der Aufklärung, die Auflösung auf staatlichem und \politi- 
tischem Gebiet brachte, so verursachte die U ebertragung n a 
turwissenschaftlichen Denkens auf das W irtschaftsleben letz
ten Endes die Auflösung der W irtschaft, weil sie die Ausschal
tung des Sittlichen, des Moralischen aus der W irtschaft herbei
führt. Treue, Ehre, Glauben, Vertrauen wurden letzten 
Endes durch reine Selbstsucht und Gier nach dem Gelde 
ersetzt. H eute wissen wir, daß die W irtschaft niemals 
Selbstzweck ist und niemals Selbstzweck sein kann, son
dern stets nur Mittel zum Zweck. Ebenso wie Essen und. 
Trinken nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck der 
Erhaltung des Körpers sind, so ist die W irtschaft das 
Mittel zur Erzeugung und Beschaffung der Güter, die der 
Bedürfnisbefriedigung des Volkes dienen. Hieraus ergibt sich 
ohne weiteres der Vorrang der Politik, wie das vom Führer 
ja wiederholt festgestellt worden ist.

Die Grundidee des Nationalsozialismus entspricht in 
Ablehnung jenes hemmungslosen Individualismus und Kollek
tivismus mit seinen vernichtenden Nebenwirkungen der be
rufsständische Aufbau als organische W irtschaftsverfassung. 
In der Landwirtschaft ist dieser berufsständische Aufbau vom 
Reichsernährungsminister und Reichsbauernführer so gut wie 
durchgeführt. Für die übrige W irtschaft, Handwerk, In 
dustrie, Handel, Verkehr und freie Berufe ist er bekanntlich 
zurückgestellt, aber nicht aufgegeben. Der berufsständische 
Aufbau wird kommen, und er muß auch nach meiner Auf
fassung kommen. Die Hoffnungen, die an  die Auswirkungen 
des berufsständischen Aufbaues für Volk und Reich geknüpft 
werden, werden sich erfüllen. In der Mäßigung in Bezug? 
auf das Tempo der Durchführung ist der Wunsch des Führers 
erkennbar, die Ueberleitung ohne Erschütterungen durch
geführt zu sehen.

Eine Großtat der nationalsozialistischen Bewegung ist 
der Generalangriff aut die furchtbarste Erscheinung u n s e re r  
Zeit und unseres W irtschaftslebens, die Arbeitslosigkeit. Wenn 
von den Führern der Regierung und der Partei immer wieder 
betont wurde, daß die Beseitigung der Arbeitslosigkeit die 
erste Aufgabe, die erste Pflicht, das unerläßliche Gebot sei 
und wenn der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit mit u n e r 
hörter Energie erfolgreich vorgetragen wurde und e r f o l g r e i c h  

fortgeführt wird, so ist das ein sicherer Beweis für die Tiefe 
der Erkenntnis wirtschaftlicher Zusammenhänge.
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W elthandel und W eltverkehr unterliegen einem sich 
noch immer mehr steigernden Schrumpfungsprozeß. Von 
einer Geneigtheit der W eltwirtschaft, die Zollmauern ein- 
zureißen, die W ährungsfrage zu klären und die übrigen zahl
losen Hemmnisse des W elthandels und -Verkehrs zu besei
tigen, ist trotz aller Konferenzen nichts bekannt geworden;. 
Die deutsche W irtschaft kann auf die Einsicht anderer Völker 
nicht warten; sie muß sich selbst helfen, und ich bin über
zeugt, daß  diese Selbsthilfe gelingen wird.

Durch die W iedereingliederung arbeitsloser Volksge
nossen in den Arbeits- und Produktionsprozeß, werden selbst 
da, wo wesentliche E rträge nicht in Aussicht stehen, volksi- 
wirtschaftlicher Nutzen und staatspolitischer Gewinn erzielt 
werden, die in ihrem Ausmaße noch gar nicht zu übersehen 
sind. Es ist in allen Fällen weiser und wirtschaftlicher, für 
wirtschaftliche Arbeit einen angemessenen Lohn zu zahlen, 
als ständig steigende Zahlungen an eine große Gruppe von 
Volksgenossen zu leisten, die den zermürbenden W irkungen 
des Arbeitslosendaseins ausgese.tzt ist und die nur verzehrt. 
Wirtschaftlich und auf Dauer tragbar wird die W ieder
eingliederung der Arbeitslosen in den Arbeitsprozeß, wenn 
sie mit einer erheblichen Herabm inderung steuerlicher und so
zialer Lasten parallel läuft, und das wird sie tun, da ja die 
Erhaltung der Arbeitslosen aus- öffentlichen Mitteln, die durch 
Steuern und soziale Lasten aufgebracht werden müssen, en t
fällt. Außerdem wird die Ausdehnung des Binnenmarktes 
die Durchführung erleichtern helfen.

In Pommern ist dank der unter unserem Gauleiter, 
Staatsrat Karpenstein, mit äußerster Energie und großem  
Erfolge geleiteten Aktion gegen die Arbeitslosigkeit, diesem 
größten ostdeutschen Elend, in einem Maße Abbruch getan, 
wie man es früher für undurchführbar gehalten hätte, und 
es handelt sich, das muß hier besonders betont werden, um 
eine echte Beseitigung der Arbeitslosigkeit.

Das Arbeitsbeschaffungsprogramm der nordostdeutschen 
Handelskam m ern diesseits des Korridors ist auf Veranlassung 
unseres Gauleiters ausgearbeitet und allen zuständigen Stellen 
des Reiches und der Länder überreicht worden. Es enthält 
die wirklich großen Bauvorhaben und Maßnahmen, deren 
Ausführung notwendig und die zur Beseitigung der ostdeut
schen Arbeitslosigkeit und gleichzeitig zur Beseitigung der 
ostdeutschen, durch äußere Einwirkungen gesteigerten W irt
schaftsnot durchgeführt werden müssen.

Nur einige vorgeschlagene große Maßnahmen zur Be
kämpfung der Arbeitslosigkeit möchte ich hier noch einmal 
hervorheben, weil sie von grundsätzlicher Bedeutung sind.

Die erste ist die Ausschaltung aller weiblichen Volks
genossen, die nicht E rnährer einer Familie oder erwerbs- 
loser Verwandter sind, aus nicht typisch weiblichen Berufs- 
stellen und Besetzung dieser Stellungen durch erwerbslose 
Männer.

Die erw arteten. Auswirkungen eines solchen Schrittes 
in sozialer, bevölkerungspolitischer und wirtschaftlicher H in
sicht können nur als gut bezeichnet werden. Es ist daher 
Pflicht jedes Nationalsozialisten, für die Verbreitung dieser 
Forderung und ihre Realisierung zu sorgen.

Das zweite ist eine allgemeine Lastensenkung für die 
durch die Auswirkungen der Grenzziehung im Osten und 
ihre Folgen in übersteigerter Notlage sich befindliche o st
deutsche Wirtschaft.

Ich habe erwähnt, daß die Novemberregierungen zur4 
Zeit der Tributwirtschaft die Unternehmungen bis zum W eiß
bluten mit Steuern und Abgaben bepackten, unrentabel, 
machten und die Arbeitslosigkeit geradezu gezüchtet haben. 
Aus der W irtschaftsgeschichte — ich erinnere an  Friedrich 
den Großen — lassen sich zahllose Beweise dafür antreten, 
daß steuerliche Entlastungen besonders gefährdeter Gebiete 
immer zum Erfolge geführt haben. Deshalb haben wir 
immer a^if dem Standpunkt gestanden, daß die nur für einige 
Gebietsteile des Ostens vorgenommene Lastensenkung für 
das gesamte Odergebiet diesseits des Korridors mit größter 
Beschleunigung, da Gefahr im Verzüge ist, durchgeführt wer
den muß.

Die dritte Forderung betrifft die Lösung des ostdeut
schen V e r k e h r s p r o b l e m s .

Die Lösung der ostdeutschen Verkehrsfrage hat seit
14 Jahren ein H auptarbeitsgebiet der Industrie- und H andels
kam mer gebildet. Die Lösung der ostdeutschen Verkehrs- 
frage ist nicht nur für die ostdeu tsche  V erkehrs W irtschaft, 
die Seeschiffahrt, den Seehafen Stettin, die Binnenschiffahrt, 
die Spedition lebenswichtig, sie ist vielmehr eine der grund
sätzlichen Vorbedingungen für die Erhaltung und den W ieder
aufbau der ostdeutschen W irtschaft überhaupt. Der geniale 
Blick des Führers hat auch h ie r  sofort erkannt, daß die Lö
sung des Problems Schienenweg, W asserstraße, Landstraße 
die Richtung der wirtschaftlichen Entwickelung besdmmen 
wird und daß eins der wichtigsten Ziele der deutschen V er
kehrspolitik das organische Zusammenarbeiten der großen 
Verkehrsträger im Dienste der deutschen W irtschaft sein 
muß. Durch die Inangriffnahme von Reichsautostraßen hat, 
der Führer sichtbar der künftigen Entwickelung den W eg 
gewiesen. Die o s t d e u t s c h e  V e r k e h r s f r a g e ,  die 
im Gegensatz zur allgemeinen deutschen V erkehrsfrage ihre 
besondere Note durch die ostdeutsche Grenze und die tarif- 
politischen Einwirkungen des Nachbarn im Osten erhält, 
kann durch folgende Maßnahmen einer Lösung entgegen
geführt werden:

1. Durch den b e s c h l e u n i g t e n  A u s b a u  des o st
deutschen W asserstraßennetzes zumindest unter Aufwendung 
gleich hoher anteiliger Mittel, wie sie für den Bau w est
deutscher Kanäle und W asserstraßen zur Verfügung gestellt 
werden und unter Einlösung der vom Reich und Preußen 
übernommenen Verpflichtungen.

Wenn wir im Osten die Nachholung des Versäumten 
in finanzieller und zeitlicher Hinsicht erbitten, so verlangen 
wir nichts als päritätische Behandlung.

Zu dem  u n e r l ä ß l i c h e n  A u s b a u  d e r  O d e r  zu 
einer stets vollschiffigen W asserstraße gehört der Anschluß 
der deutsch-oberschlesischen Industrie an den Oderstrom 
durch den Bau des oberschlesischen Kanals. Hierzu gehört 
ferner der für das deutsche Volk und die deutsche V olks
wirtschaft, insbesondere die ostdeutsche W irtschaft lebensf 
wichtige Bau des O d e  r - D o n a u - K a n a l s ,  Von der 
Durchführung dieses Projektes wird die künftige W irtschafts
stellung Ostdeutschlands nicht nur innerhalb Deutschlands 
selbst, sondern • innerhalb des europäischen Verkehrs und 
der europäischen W irtschaft, abhängig sein.

Ferner muß endlich das seit 14 Jahren geforderte 
systematische Zusammenarbeiten von Reichsbahn, Binnenf 
schiffahrt und neuerdings der Landstraße gefördert werden, 
sowohl in Bezug auf den ostdeutschen Binnenverkehr als 
insbesondere in Bezug auf den Transitverkehr, soweit er 
nicht durch die bekannten tarifpolitischen Maßnahmen Polens 
nach Gdingen bereits abgelenkt worden ist, was leider» 
größtenteils der Fall ist, weil die reichsbahnseiti(g e r 
griffenen Maßnahmen viel zu spät und unzureichend eln- 
setzten.

Schließlich haben wir immer auf dem  Standpunkt g e
standen, daß eisenbahntarifarische, verkehrspolitische, über
haupt Verkehrs wirtschaftliche Teillösungen im ostdeutschen 
Notstandsgebiet diesseits des Korridors, also im Oderland, 
die zu Nachteilen anderer Gebietsteile dieses N otstandsge
bietes und anderer W irtschaftsgruppen d ie s e s  Gebietes durch 
W ettbewerbsverschiebungen und V erkehrsablenkungen führen, 
unterbleiben müssen.

Auch diese Forderung zielt keineswegs auf eine b e 
vorzugte Behandlung des Ostens im Gegensatz zu den 
übrigen deutschen Gebieten ab. Es dürfte aber selbst dem 
Laien verständlich sein, daß infolge der maßlosen E rschütte
rungen des Verkehrslebens des ostdeutschen N otstandsge
bietes, insbesondere desjenigen des Seehafens Stettin von 
außen, die verkehrswirtschaftlichen Bedürfnisse des Oder
landes graduell über diejenigen anderer deutscher Gebiets
teile hinausgehen müssen. Stellt man sich dagegen auf den 
Standpunkt, daß die allgemeinen deutschen V erkehrsbe
dürfnisse den Gradmesser für. die M aßnahmen zu bilden

Pie Bezugsgebühr Ä 1933
U m  U e b e r w e ls u n g  auf Postscheckkonto Stettin 10464, ist l e t z t  fä l l ig !  
Baltischer Verlag, w ir d  g e b e t e n .  — —— «■— ...............— —
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haben, die im Oderland auf verkehrspolitischem Gebiet zu 
ergreifen sind, so muß die Folge nach meiner Auffassung 
die wirtschaftliche Verödung und das weitere Leerbluten des 
Ostraumes sein.

Ich bin überzeugt, daß die ostdeutsche Verkehrsfrage 
durch die nationalsozialistische Regierung einer organischen 
Lösung entgegengeführt wird, und bin überzeugt, daß man 
für das ostdeutsche N otstandsgebiet diesseits des KorridoSrs, 
da es in verkehrswirtschaftlicher Hinsicht krank und ange
griffen ist, stärkere Mittel und intensivere Maßnahmen an<- 
wenden wird, um diesen Krankheitsprozeß zui heilen, da von 
seiner Heilung die Heilung des ganzen deutschen Verkehrs'- 
körpers und der gesam ten deutschen W irtschaft abhängt. 
Die Herbeiführung dieses Gesundungsprozesses, die Erhaltung 
des Bestehenden, die W iedergewinnung des Verlorenen in 
verkehrswirtschaftlicher Hinsicht ist das Ziel nationalsozia^ 
listischer Ostraumpolitik.

Der 4. Punkt betrifft die Notwendigkeit einer schleu
nigen R e f o r m  u n s e r e r  A u ß e n h a n d e l s b e z i e h u n 
g e n .  Der Nationalsozialismus steht nicht auf dem Boden 
einer völligen Autarkie. Eine völLige Autarkie ist schon kn 
Plinblick auf die rapide Fortentwicklung der Verkehrsmittel^ 
für die es heute keine Entfernungen mehr gibt, zumindest 
in Europa, auf die Dauer untragbar. iEs ergibt sich die N ot
wendigkeit der Erhaltung und W iedergewinnung norm aler 
Außenhandelsbeziehungen, insbesondere mit den uns wesens- 
und stammverwandten Nordstaaten. Die W iederbelebung des 
Außenhandels, insbesondere mit den skandinavischen Ländern 
unter Einschluß Finnlands und der übrigen europäischen 
Staaten sowie auch mit Uebersee wird die Lösung des Ar
beitslosenproblems wesentlich erleichtern und insbesondere 
Stettin als Seehafenstadt zugute kommen, d̂ . h. demjenigen 
deutschen Seehafen zugute kommen, der durch Grenzziehung 
und Tarifangriffe vom Osten die größten Verkehrsverluste 
von allen deutschen Seehäfen aufzuweisen hat. Bei dieser 
Gelegenheit kann ich es nicht unterlassen, festzustellen, 
daß der Seehafen Stettin heute kaum-'KÜe Hälfte seines Vor- 
kriegsumschlages erreicht, während der Seehafen Danzig 
heute das 3 fache seines Vorkriegsumschlages und zusammen 
mit Gdingen fast das 4 fache des heutigen Umschlages Stettins 
und das Doppelte des Vorkriegsumschlages Stettins auf weist.

Abgesehen von diesen im Arbeitsbeschaffungsprogramm 
der nordostdeutschen Kammern den zuständigen Stellen un 
terbreiteten Vorschlägen muß ich zwei weitere W ege e r

wähnen, von denen der eine von unserem Gauleiter gefunden 
und erfolgreich beschritten wurde, während der andere von 
von unserem Gauwirtschaftsreferenten begangen werden soll, 
das ist die Organisation des Konsums und die Organisation 
der Kreditwürdigkeit.

Die außerordentliche Notlage der pommerschen Fischer 
wird durch die Organisation des Fischkonsums, die von 
unserem Gauleiter erdacht und durchgeführt ist, in wirksamer 
Weise bekämpft. Wir sehen hier ein ausgezeichnetes Bei
spiel für die Organisierung des Konsums, oder des Binnen
marktes, das Schule machen muß und zweifellos Schule 
machen wird.

Ueber den zweiten Plan, die Organisierung der K redit
würdigkeit, kann ich in diesem Zusammenhang nur A n
deutungen machen. Ich glaube aber, versichern zu dürfen, 
daß auch dieser Plan in irgendeiner Form  durchgeführt und 
zur Beseitigung des Arbeitslosenelends wirksam beitragen 
wird.

W as ich Ihnen, meine sehr geehrten H erren H andels
vertreter und Parteigenossen, über nationalsozialistische W irt
schaft im Ostraum vortragen konnte, waren selbstverständlich 
nur Stichproben aus der ungeheuren Arbeit, die die B e
wegung im ostdeutschen Raum geleistet hat und noch 
leistet. Sie lieferten Ihnen aber wohl schon den Beweis 
dafür, daß in kurzer Z e i t . mehr getan ist, als möglich e r 
schien. Wir alle sind felsenfest überzeugt, daß der wirtschaft
liche W iederaufbau des deutschen Ostens, des Zukunfts'- 
landes unseres Volkes, dem Führer und seinen Getreuen rest
los gelingen wird. Der Führer hat anläßlich der B ekannt
gabe des großen W irtschaftsplanes der Reichsregierung auf 
der Tagung des Generalrats der W irtschaft sich über die 
Aufgaben der W irtschaft im nationasozialistischen Staate in 
geradezu klassischer Weise geäußert. Der Führer hat sich 
gegen den vom Kommunismus propagierten und durchge
führten Primitivitäts- und Pariakult gewandt und dieses 
bolschewistische Ideal der Rückentwickelung der Zivilisa
tionsansprüche als den Zerstörer von W irtschaft und Leben 
gebrandm arkt. Das bedeutet, meine Herren, den D urch
bruch nach v o m !

D er Führer hat seine W orte mit einem Bekenntnis zu 
den ewigen Qualitäten de,s deutschen Volkes geschlossen. 
Wenn wir uns alle dieses großen Vertrauens unseres Führers 
würdig zeigen, wird der Sieg unser sein!

Photo: Steinl, Stettin. Der neue Eisbrecher „ S t e t t i n “ nach dem Stapellauf.
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Zum Stapellauf des neuen Eisbrediers „Stettin“ .
Am 7. September lief auf der W erft der Stettiner Oder

werke Aktiengesellschaft für Schiff- und Maschinenbau zu 
Stettin der größte Eisbrecher Deutschlands, den die Stettiner 
Industrie- und Handelskammer im vorigen Jahre in Auftrag 
gegeben hat, vom Stapel. E r wurde im Aufträge des H errn 
Reichskanzlers vom Pommerschen Gauleiter der NSDAP, 
H errn Staatsrat Karpenstein, getauft, nachdem der Präsident 
der Stettiner Industrie- und Handelskammer in einer Be
grüßungsansprache die Entstehungsgeschichte des Auftrages 
näher erläutert hatte.

Die Stettiner Eisbrecherflotte, die von der Industrife'- 
und Handelskammer Stettin verwaltet wird, besteht bisher 
aus 4 Eisbrechern, u. a. dei] „P reußen“, dem bisher größten 
Eisbrecher Deutschlands. Die in den letzten Jahren vertiefte 
und begradigte Seewasserstraße Stettin—Swinemünde, die 
den Zugang zum Stettiner Hafengebiet bildet, gestattet heute 
ohne weiteres den Verkehr mit Schiffen bis zu 18 000 To. 
Um den Verkehr solcher Schiffe auch während der W inter - 
monate trotz der Vereisung des Haffs und des Oderstromes 
reibungslos und sicher durchzuführen, hielt die Eisbrecher
kommission der Stettiner Industrie- und Handelskammer die 
Beschaffung eines noch leistungsfähigeren Eisbrechers als 
der „Preußen“ für notwendig.

Der neue Eisbrecher ist entsprechend den Erfahrungen, 
die man mit finnischen und russischen Eisbrechern in den 
letzten Jahren gemacht hat, weit kräftiger als die übrigen 
Schiffe der Stettiner Eisbrecherflotte gebaut. E r un ter
scheidet sich in seiner Unterwasserform ganz erheblich von 
diesen. Bei einer Länge von etwa 52 m besitzt er eine größte 
Breite auf Spanten von 13,4 m, eine Seitenhöhe von 6,45 m 
und einen hinteren Tiefgang von 5,4 ■m. Das Schiff ist, wie 
schon erwähnt, der sogenannten finnischen Form  angepaßt 
und erhält Flachkielbauart mit ausfallendem Vorsteven und 
Kreuzerheck. Eine für den Sonderzweck geeignete starke 
Schlepp winde ist auf dem  Achterdeck des Schiffes vorge
sehen. Neben dieser sind besonders kräftig gehaltene Poller 
und sonstige Schleppeinrichtungen eingebaut. Um dem  Führer 
des Schiffes in den schwierigsten Eisverhältnissen eine gute 
Uebersicht zu gestatten, ist eine allseitig geschlossene, mit 
einem Kartenhaus unmittelbar verbundene, mit breiten F en

sterflächen versehene, heizbare Brücke hoch über den son
stigen Aufbauten des Schiffes angeordnet.

Der an Bord unterzubringende Kohlenvorrat ist so 
reichlich bemessen, daß weit über den normalen Bedarf der 
Antriebsmaschinen hinaus Kohlen an Bord vorrätig gehalten 
werden, um eventuell anderen Eisbrechern oder im Eise fest- 
sitzenden Schiffen mit Brennstoff aushelfen zu können.

Für Bergungszwecke ist eine sehr leistungsfähige Ber
gungspumpe eingebaut, die es gestattet, etwa im Eise leck- 
gesprungene Schiffe über W asser zu halten.

Sollten im Eise festgeratene Schiffe von den M ann
schaften verlassen werden müssen, so bieten geräumige 
Aufenthaltsräume an Bord des E isbrechers „S tettin“ diesen 
zunächst Unterschlupf.

Um jederzeit in Verbindung mit dem Lande oder miit 
anderen Schiffen treten zu können, ist der Eisbrecher „S tettin“ 
mit einer drahtlosen Telegraphie-Anlage und einer drahtlosen 
Telefonie-Anlage ausgestattet. Die erstere Anlage gestattet 
jederzeit mit Rügen und allen mit Telefunken ausgerüsteten 
Schiffen in Verbindung zu treten; die letztere ermöglicht 
unmittelbare Gespräche vom Land zum Schiff und umge
kehrt über Rügen Radio. Bemerkenswert ist dazu, daß der 
Telefonie-Sender das neueste Produkt der Telefunkentechnik 
ist und seine Erprobung im Laboratorium der Telefunken- 
Gesellschaft glänzend bestanden hat.

Neben diesen neuzeitlichen Einrichtungen erhält der 
Eisbrecher einen Funkpeiler, um auch im Nebel jederzeit 
die Richtung der etwa in Eisnot (geratenen Schiffe feststellen 
zu können.

Die Hauptantriebsmaschine ist eine Dreifach-Expansions- 
maschine; die beiden Hauptkessel werden mit künstlichem 
Zug, System „H ow den“ betrieben, so daß es möglich ist, die 
normale Leistung der Maschine von etwa 1800 Pferdestärken 
ganz wesentlich zu steigern.

Es ist selbstverständlich, daß eine leistungsfähige Schein
werferanlage dem  Führer des Schiffes die Möglichkeit gibt, 
auch bei Nacht die Eisverhältnisse zu prüfen.

Der Ausbau des Eisbrechers „Stettin“ wird auf den 
Stettiner Oderwerken so gefördert, daß mit Beginn der d ies
jährigen Eisperiode das Fahrzeug seine Probefahrten schon 
erledigt hat und jederzeit dienstbereit gehalten, werden kann.

Die Bürgersfeuer 1934.
Eine neue Durchführungsverordnung des Reichsfinanzministers.

Von Regierungsrat Dr. jur. W. S e i l e ,  Berlin.
Die durch Arbeitslosigkeit, Korruption und M ißwirt

schaft der letzten Jahre  stark zerrütteten Gemeindefinanzen 
haben sich bisher trotz energischen ‘Eingreifens der neuen 
Gemeindevertretungen leider noch nicht in dem Maße bessern 
lassen — was bei der kurzen bisher zur Verfügung stehenden 
Zeit auch garnicht verwunderlich ist — 4 daß dies dem ein
zelnen Gemeindeangehörigen schon in Form einer Milde
rung der außerordentlich drückenden kommunalen Lasten 
fühlbar werden könnte. Trotz beträchtlicher Herabm inderung 
der Arbeitslosigkeit lasten insbesondere die Ausgaben auf dem 
Gebiet der W ohlfahrtspflege weiter stark auf den Gemein)- 
den. Die Reichsregierung hat sich deshalb zu’ einer W eiter
erhebung der Bürgersteuer für das Kalenderjahr 1934 ent
schlossen. Soeben ist über sie das „Bürgersteuergesetz 1934“ 
mit der dazu ergangenen. Durchführungsverordnung des 
Reichsfinanzministers vom 15. 9. 1933 erlassen und im 
Reichsgesetzblatt 1933 —< I Seite (529 ff. — veröffentlicht w or
den. Sie schreiben grundsätzlich die W eitererhebung der 
Bürgersteuer in der bisherigen Form und insbesondere nach 
gleichen Bemessungsgrundlagen wie 1933 vor, bringen aber 
in einer Reihe einzelner Punkte wichtige Aenderungen, ins
besondere auch Steuererleichterungen, die in Folgendem zu
sammengestellt sind.

Wie in den Vorjahren dürfen die Gemeinden die B ürger
steuer 1934 von allen über 18 Jahre alten, also vor dem
11. Oktober 1915 geborenen Personen erheben, die am 
Stichtag des 10. Oktober 1933 im Gemeindebezirk wohnten 
oder hier ihren dauernden oder gewöhnlichen Aufenthalt 
hatten. Für Personen, die erst später aus. dem  Auslande zu
ziehen, ist der Tag des Zuzugs als:Stichtag maßgebend. Nach 
dem 10. Oktober 1933 aus einer Gemeinde in das Ausland 
verziehende Personen sind in dieser Gemeinde nur noch mit 
den Bürgersteuerraten steuerpflichtig, die während der Zeit
dauer ihres Wohnens in der Gemeinde fällig werden.

Außer dieser Erleichterung sind auch noch andere 
Befreiungsvorschriften erweitert

worden:
Bürgersteuerfrei waren bisher solche Personen, denen 

gesamte Jahreseinkünfte nach den Verhältnissen am Fällig
keitstage den Betrag nicht überstiegen, den der Betreffende 
nach seinem Familienstande bei H ilfsbedürftigkeit in der 
Gemeinde als W ohlfahrtsunterstützung erhalten hätte. Diese 
Freigrenze ist für 1934 auf 120 Proz. des Wohlfahrtsunter'- 
stützungsbetrages, also gegenüber bisher um ein Fünftel (her
aufgesetzt worden. Es ist dabei ferner vorgeschrieben, daß 
da wo der Richtsatz der allgemeinen Fürsorge nicht den 
gesamten, sondern nur einen Teil des Lebensbedarfs erfaßt, 
für die Berechnung der .Freigrenze von einem entsprechend 
höheren Fürsorgebetrag auszugehen ist. Wo dabei weniger 
als 300.— Rm. herauskommen, beträgt die Freigrenze 300.— 
Rm. — Abgesehen von diesen Neuerungen gelten die vor
jährigen Befreiungsvorschriften, insbesondere die Bestimmun
gen darüber, was als gesam te Jahreseinkünfte anzusiehen 
ist, unverändert weiter.

Von der Bürgersteuerbefreiung ausgeschlossen bleibt 
auch 1934 derjenige, der landwirtschaftliches, forstwirtschaft
liches und gärtnerisches Vermögen, Grundvermögen oder Be
triebsvermögen, im W erte von mehr als 5 000.— Rm., 
berechnet nach dem Einheitswert 1931 besitzt, maßgebend 
ist dabei der Vermögensbegriff des Reichsbewertungsgev 
setzes. Hiernach gilt insbesondere als Grundvermögen und 
als landwirtschaftliches Vermögen das Rohvermögen ohne 
Schulden, insbesondere ohne Hypothekenschulden. Neu ist 
hierbei aber <^ß abweichend vom Reichsbewertungsgesetz 
Anteile an offenen Handelsgesellschaften, Kommanditgesell
schaften und ähnlichen Gesellschaften des Handelsrechts, bei 
denen die Gesellschafter als Unternehmer oder Mitunte^- 
nehmer anzusehen sind, dem Gesellschafter als Betriebsver
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mögen zugerechnet werden. Es hat dies seinen Grund darin, 
daß der Bürgersteuer nur die natürlichen Personen, picht 
aber auch Personenvereinigungen oder Gesellschaften un
terliegen und daß nach dem Reichsbewertungsgesetz An
teile an offenen Handelsgesellschaften und dergl. bei der 
Gesellschaft und nicht bei den Gesellschaftern erfaßt werden.

Eine weitere S t e u e r e r l e i c h t e r u n g  i s t  i n  F ä l 
l e n  s t a r k  z u r ü c k g e g a n g e n e n  E i n k o m m e n s  vor
gesehen. 1933 konnte hier Bürgersteuerermäßigung verlan
gen, wessen Einkomm en gegenüber dem Vorjahre um mehr 
als 50 Proz. zurückgegangen war. Für 1934 genügt ein 
Rückgang von 30 Proz. In derartigen Fällen muß die Bür
ger Steuer auf Antrag entsprechend dem über 30 Proz. hin
ausgehenden Einkomm ensrückgang ermäßigt werden. W essen 
Einkomm en beispielsweise im Jah re  1933 gegenüber 1932 
um 80 Proz. zurückgegangen ist kann einen Abschlag der 
Bürgersteuer von 80—30 =  50 Proz. beanspruchen. Die Bür
gersteuer darf jedoch in diesen Fällen nie unter die. H älfte 
des niedrigsten Reichssatzes herabgesetzt werden.

Wie im V orjahre kann Bürgersteuererm äßigung auf die 
Hälfte des niedrigsten Reichssatzes beanspruchen, wer 1934 
voraussichtlich Einkommensteuerfrei sein wird. Diese En;L 
mäßigung, ebenso wie die wegen Einkomm ensrückgangs ist 
aber bei Personen mit Vermögensbesitz von mehr als
10 000.— Rm. in soweit eingeschränkt, als die S teuerherab
setzung nicht unter den Betrag erfolgen darf, der einen 
Reichssatz von 6 .— Rm. entspricht. Steuererm äßigungsan
träge können in diesen Fällen auch noch nach Ablauf der 
Rechtsmittelfrist gestellt werden; die Erm äßigung wird jedoch 
dann nur für solche Teilbeträge gewährt, die nach Eingang 
des Antrags fällig werden.

Gegenüber vorstehenden Steuererleichterungen ordnet 
das Gesetz für 1934 auf der anderen Seite auch eine Steuer
erweiterung an. E s hebt die bisherige Steuerfreiheit d e r
jenigen Personen auf, die vom W ahlrecht ausgeschlossen 
oder in dessen Ausübung gehindert waren .oder deren 
W ahlrecht ruhte. Steuerpflichtig sind also fortan bei Vor
liegen der sonstigen Voraussetzungen auch Personen, die am 
Stichtag entmündigt waren, unter vorläufiger Vormundschaft 
oder wegen geistigen Gebrechens unter Pflegschaft standen 
oder durch Richterspruch die bürgerlichen Ehrenrechte ver
loren hatten. Steuerpflichtige sind aber vor allem je tz t auch 
die Angehörigen der W ehrmacht.

Die sonst bestehenden früheren Steuerbefreiungen sind 
aufrecht erhalten. Steuerfrei sind also wieder die E x terri
torialen, ferner diejenigen, die an einem Fälligkeitstage der 
Bürgersteuer Arbeitslosen- oder Krisenunterstützung beziehen 
oder laufend öffentliche Fürsorge genießen wie. insbesondere 
die Kleinrentner, endlich auch die Arbeitsdienstwilligen im 
freiwilligen Arbeitsdienst sowie Personen, die Zusatzrente nach 
dem Reichsversorgungsgesetz beziehen. Aufgehoben ist nur 
die bisherige besondere Steuerfreiheit der Sozialrentner.

Diese werden aber meist Steuerfreiheit als Kleinrentner 
beanspruchen können, so daß diese Aenderung wohl mehr 
redaktioneller N atur ist.

Soweit nach Vorstehendem Bürgersteuer erhoben wird, 
ist Bem essungsgrundlage das Jahreseinkom m en von 1932. 
Soweit bei der Veranlagung an Stelle des Einkommens der 
Verbrauch zu Grunde gelegt ist, bildet dieser die Bemessungs
grundlage. Die Bemessung der Steuer erfolgt im übrigen 
nicht mehr nach verschiedenen Landessätzen, sondern nach 
einem einheitlichen Reichssatz (Steuergrundbetrag), zu dem 
die einzelnen Gemeinden nunmehr je nach ihrem Finanzbedarf 
Zuschläge erheben. Die S teuergrundbeträge und die S taffe
lung sind im übrigen unverändert geblieben. Danach haben 
beispielsweise Personen mit einem Einkommen 1932 von 
6001 bis 8000 Rm. bei 600 Proz. Bürgersteuer für 1934 
72 Rm. zu zahlen. — B e i  E h e g a t t e n  wird wie auch 
schon im Vorjahre kein Ehefrauenzuschlag erhoben, wohl 
aber das Einkommen beider Ehegatten, sofern sie nicht etwa 
dauernd getrennt leben, stets zusammengerechnet. Ist der 
Ehem ann nach 1932 verstorben oder die Ehe geschieden, 
oder haben sich die Ehegatten seitdem dauernd getrennt, so 
wird die Bürgersteuer der Ehefrau nach ihrem mutmaßlichen 
Einkomm en 1934 bemessen.

Neue Vorschriften mußten für die Landwirtschaft er
lassen werden, die bekanntlich aufgrund der neuen § 28 a 
und 57a EStG, von der Einkomm ensteuer weitgehend be
freit ist. Soweit das Einkommen eines Landwirts 1931/32 
zur Einkomm ensteuer veranlagt ist, wird die Bürgersteuer 
nach allgemeinen Vorschriften erhoben. Betrug das Gesamt
einkommen vor Abzug deä steuerfreien Einkommenteils nicht 
mehr als 12 000.— RM. und waren darin landwirtschaftliche 
Reineinkünfte von mehr als 6000.— RM. enthalten, vso 
werden dem veranlagten Einkommen für die Bürgersteuer
berechnung noch 6000.— RM. hinzugerechnet, weil die ,ersten 
6000.— RM. landwirtschaftlichen Einkommens in diesem 
Fall nach dem Einkomm ensteuergesetz steuerfrei bleiben, 
bei der Einkomm ensteuerveranlagung also nicht erscheinen. 
Bei landwirtschaftlichen Reineinkünften von weniger als 
6000 — RM. wird die Bürgersteuer lediglich nach den nicht- 
landwirtschaftlichen zur Einkomm ensteuer herangezogenen 
Einkünften erhoben. Für die große Masse der Landwirte, 
die nur landwirtschaftliches Einkommen haben, und deren 
landwirtschaftliches Einkommen nicht mehr als 6000.— RM. 
beträgt, oder die auch aus Landwirtschaft kein Einkommen 
haben, richtet sich die Bürgersteuer nach dem Einheitswert. 
Sie beträgt bei Einheitswerten von mehr als 10 000.— RM. 
6 — RM., bei niedrigeren Einheitswerten 3.— RM. und wird 
bei ganz kleinen Anwesen im Einheitswert von nicht mehr 
als 5000.— RM. überhaupt nicht erhoben, wenn das E in
kommen 120o/o des Betrages nicht übersteigt, den der Land
wirt bei H ilfsbedürftigkeit nach den Richtsätzen für die öffent
liche Fürsorge als W ohlfahrtsunterstützung erhalten würde.

Die Wirtschaftslage in Rußland.
D er  E rn teau sfa l l .  —  B ish er ig e r  Verlauf der  G e tre id e k a m p a g n e .  -  D ie  E rn ä h ru n g s la g e .  —  P ro d u k t io n s e r g e b n is se  der  S o w je t •

indu s tr ie .  — Di e  E isenb a h nk r ise .
Alle Anstrengungen in Rußland sind gegenwärtig auf 

die n e u e  E ^ n  t e gerichtet, von der das weitere Schicksal 
der gesamten Sowjetwirtschaft in stärkstem  Maße abhängt. 
Nach den bisher vorliegenden Berichten ist die Ernte in den 
einzelnen Teilen der Sowjetunion recht verschieden ausge
fallen, für ganz Rußland kann man ziemlich sicher mit 
einer knappen Mittelernte rechnen. Von ausschlaggebender 
Bedeutung für die gesamte Ernährungslage des Landes ist 
jetzt die Frage, inwieweit die Einbringung der neuen Ernte 
gelingt. Die Schwierigkeiten, die dabei überwunden werden 
müssen, sind ungeheuer groß. Es sind dies der Mangel an 
Beförderungsmitteln, Zugvieh, Erntemaschinen und Arbeits
kräften, vor allem aber auch die Unterernährung der Land
bevölkerung. - Die beiden letzteren Umstände haben die 
Sowjetregierung und Parteileitung veranlaßt, nicht nur Mili
tär, Industriearbeiter, den Kommunistischen Jugendbund, S tu
denten und Schüler, sondern auch zahlreiche Sowjetbeamte 
zu den Erntearbeiten zu „mobilisieren“ . Nach dem letzten 
Ausweis war bis zum 5. Septem ber in 'der Sowjetunion Korn
getreide auf einer Fläche von insgesamt 73,2'Mill. ha gemäht 
gegenüber einem Areal von 66,9 Mill. ha>zum gleichen Zeit
punkt des Vorjahres, was indessen als ein recht zweifel
hafter Erfolg anzusehen ist, da es u m ‘die Qualität der Ernten 
arbeiten sehr schlecht bestellt ist. '

Die G e t r e i d e k a m p a g n e ,  die in diesem Jahre 
erstmalig auf Grund der Getreidenaturalsteuer erfolgt, ist 
ebenfalls bereits seit zwei Monaten im Gange. Um den

rechtzeitigen Eingang der Naturalsteuer in dem vorgesehenen 
Umfang sicherzustellen bzw. die Ablieferungspläne womög
lich in noch kürzerer Frist zu erfüllen, haben die lokalen 
Sowjetbehörden und Parteiorganisationen auf die Bauern
schaft einen starken Druck im Sinne einer Beschleunigung 
der Erntearbeiten und der Getreideablieferung ausgeübt. Das 
forcierte Tempo der Erntearbeiten hat indessen zur Folge, 
daß die Arbeiten sehr nachlässig ausgeführt werden, was zu 
großen Verlusten führt, und daß ferner schlechtes, feuchtes 
und ungereinigtes Getreide zur Ablieferung an den Staat ge
langt. Im August ist nahezu die dreifache Getreidemenge 
im Vergleich zum August 1932 abgeliefert worden. Die 
entscheidenden Monate der Getreidekampagne — September 
und Oktober — standen allerdings noch bevor. Zu erwähnen 
ist, daß die forcierte Durchführung der Getreideablieferung 
in der Praxis bereits zu großen Schw ierigkeiten!geführt hat, 
denn es zeigte sich, daß weder die staatlichen Getreide- 
bereitstellungsorganisationen noch die Eisenbahnverwaltungen 
mit der gegenüber dem Vorjahre veränderten Lage gerechnet 
haben und daher auch nicht rechtzeitig eine ausreichende 
Anzahl von Lagerräum en zur Aufnahme des zur Ablieferung 
gelangenden Getreides bereitgestellt haben. Auch um den 
Abtransport des Getreides ist es schlecht bestellt, da weder 
die Sowjeteisenbahnen, noch die Flußflotten sich den an sie ge
stellten Anforderungen auch nur annähernd gewachsen zeigen.

Der weitere Verlauf der Getreidekampagne wird, ab
gesehen von anderen wichtigen Umständen, in bedeutendem
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Maße davon äbhängen, inwieweit es der Sowjetregierung ge
lingt, die Landbevölkerung in der nächsten Zeit mit den 
dringend benötigten M assenbedarfsartikeln zu versorgen. 
Einstweilen sieht es in dieser Hinsicht äußerst unbefriedigend 
aus. Die schlechte W arenversorgung hängt zum Teil mit 
dem Versagen des staatlichen und genossenschaftlichen H an
delsapparates zusammen, vor allem aber mit der schlechten 
Arbeit der Sowjetindustrie. Die für die Produktion vojn 
M assenbedarfsartikeln in erster Linie zuständige v e r a r b e i 
t e n d e  I n d u s t r i e  hat im ersten Halbjahr 1933 — ent
gegen dem Plan — keine Steigerung gegenüber dem V or
jahre zu verzeichnen und im Juli weist sie noch ungünstigere 
Produktionsergebnisse auf. Der Ausfall gegenüber dem Plan 
betrug im ersten H albjahr 1933 250 Mill. Rbl., im Juli 
44 Mill. Rbl.

In den ersten sieben Monaten 1933 stellte sich der P ro 
duktionswert der verarbeitenden Industrie, ebenso wie im 
Vorjahre, auf ungefähr 4,8 Milliarden Rbl., wobei zu be
merken ist, daß im Vorjahre gegenüber 1931 immerhin 
ein Produktionszuwachs um 12,3% zu verzeichnen war. 
Auch die Qualität der hergestellten W aren ist vollkommen 
unzureichend und der Prozentsatz des Ausschusses in ver
schiedenen Industriezweigen sehr hoch.

Unbefriedigend liegen die Verhältnisse auch in der 
S c h w e r i n d u s t r i e .  Sie hat den Plan in den ersten 
sieben Monaten 1933 nur zu 49,2% ausgeführt, gegenüber 
dem Vorjahre ergibt sich eine Produktionssteigerung um 
7,4o/0, während der W irtschaftsplan für 1933 einen Zuwachs 
um nicht weniger als 21,2o/0 vorsah. Der Produktionswert 
der Schwerindustrie stellte sich in der Berichtszeit auf rund 
8,67 Milliarden Rbl. gegenüber 8,07 Milliarden in den ersten 
sieben Monaten 1932. Was die einzelnen Zweige der Schwer
industrie. anbetrifft, so hat der K o h l e n b e r g b a u  in den 
ersten sieben Monaten 1933 den Jahresvoranschlag zu 51,9o/0 
ausgeführt. Es wurden in der Berichtszeit rund, 43,6 Mill. to 
Kohle gefördert gegenüber 37,5 Mill. to im .entsprechenden 
Zeitabschnitt des Vorjahres. Die Zunahme beträgt etwa

16o/o, während der Produktionsplan eine Steigerung um 30°/o 
vorsah. Noch unbefriedigender haben sich die Verhältnisse 
in der N a p h t h a i n d u s t r i e  gestaltet, die den Jahresplan 
in der Berichtszeit nur zu 50,5% ausgeführt hat. Die Roh- 
naphthagewinnung erreichte in den ersten sieben Monaten 
1933 12,32 Mill. to gegenüber 13,9 Mill. to im entsprechenden 
Zeitabschnitt des Vorjahres, was einen Rückgang um nahe
zu 0,8 Mill. to bedeutet. Am schlechtesten von den H aupt
zweigen der Schwerindustrie arbeitet die E i s e n , -  u n d  
S t a h l i n d u s t r i e ,  die in der Berichtszeit den Jah res
voranschlag nur zu 42,5o/o ausgeführt hat. Die Roheisen
erzeugung betrug in den ersten sieben M onaten 1933 nur^ 
etwa 3,85 Mill. to, d .s. 42,8o/o des Jahresvoranschlages, die' 
Stahlproduktion erreichte 3,83 Mill. to, d. s. 40,3% des 
Jahresvoranschlages (9,5 Mill. to), die W alzwerkserzeugung 
2,63' Mill. to, d. s. 42,5o/0 des Jahresplanes (6,2 Mill. to).

Die unbefriedigenden Produktionsergebnisse der Indu
strie werden in der Sowjetpresse in erster Linie auf die 
mangelhafte Leitung, die bürokratischen Verwaltungsmetho
den, die unzweckmäßige Verwendung der technischen Kräfte, 
die Mängel in dem Lohnsystem usw. zurückgeführt. D a
neben spielen jedoch zweifellos der Rohstoff- und Brennstoff
mangel eine große Rolle sowie vor allem die schwere E r - 
n ä h r u n g s k r i s e  die die Leistungen der Arbeiter herab
drückt 'und außerdem  ein starkes Fluktuieren der Arbeitsk
r ä f t e  zur Folge hat. Die Vereinfachung des Verwaltungs- 
apparats der Sowjetindustrie, verbunden mit zahlreichen U m 
besetzungen in den leitenden Posten und mit einer starken 
Verminderung des Personalbestandes, ist seit dem H erbst
1932 im Gange. Neuerdings wird ferner ein großer Teil der 
in den oberen Verwaltungsorganen beschäftigten Ingenieure 
und Techniker unmittelbar in die Produktionsstädte entsandt, 
wovon man sich eine wesentliche Besserung in der Arbeit der 
Industriebetriebe verspricht. Aehnüche Maßnahmen werden 
jetzt auch im E i s e n b a h n w e s e n  durchgeführt, um end
lich Ordnung in das Verkehrswesen zu bringen, ,das in 
seinem gegenwärtigen Zustand den Anforderungen des G üter
verkehrs in keiner Weise gewachsen ist.

Der große Schuppenspeicher im Stettiner Freibezirk,
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Der Künftige Nindesfusnsdilag im Danziger Hafen.
Einzelheiten aus der mit Polen getroffenen Neuregelung.

Von zuständiger Danziger Seite werden nunmehr nähere 
Angaben über die W arenmengen gemacht, deren Umschlag 
nach den Danzig-polnischen Abmachungen über den Danziger 
Hafen geleitet werden soll. Nach der dem Protokoll beige
fügten Liste wird dem Danziger Hafen für die Zeit vom
1. 10. 33 bis zum 30- 9. 34 ein Mindestumschlag von insge
samt etwa 4,4 Mill. t  garantiert. Davon entfallen auf die 
Ausfuhr rund 4 150 000 t, auf die E infuhr'rund 270 000 t. Die 
Einfuhrziffer ist allerdings bei einzelnen W arengruppen von 
gewissen polnischen Vorbehalten abhängig, so daß sie nicht 
als unbedingt fest angesprochen werden kann. . Andererseits; 
ist hervorzuheben, daß die festgelegten Zahlen in ihrer Ge
samtheit, wie bei den einzelnen W arengruppen, keine [Höchst- 
mengen darstellen, sondern daß man vielmehr hofft, 'bei ver
schiedenen W aren die festgelegten Mindestmengen zu über
schreiten. Diese Hoffnung gründet sich vor allem auf die T a t
sache, daß es der Danziger Regierung gelungen ist, das für 
einen Beschluß des Danziger Hafenausschusses erforderliche 
polnische E inverständnis' zur S e n k u n g  d e r  D a n z i g e r  
H a f e n g e b ü h r e n  auf den Stand von Gdingen zu erzielen 
und damit den Danziger Hafen gegenüber Gdingen w ettbe
werbsfähig zu machen. Die Senkung der Danziger H afenge
bühren erfolgt . bereits zum 1. 11. dieses Jahres. Allerdings!, 
ist zu berücksichtigen, daß die W arenliste nicht alle W aren- 
gruppen umfaßt. Bei bestimmten W aren, z. B. bei Z u c k e r ,  
hat Polen sich mit Rücksicht auf die in Gdingen erbauten 
Einrichtungen geweigert, eine Garantie zu übernehmen. An
dere W aren sind in die Garantieliste nicht aufgenommen wor
den, weil sich der V erkehr von selbst regelt o(der weil sie 
ausgesprochen dem Eigenbedarf Danzigs dienen.

Die tatsächlichen Umschlagsziffern im Danziger Hafen 
dürften sich über die auf bestimmte W arengruppen beschränk
ten Mindestziffern hinaus erhöhen. Statistisch läßt sich aber 
die p rak tische  Bedeutung der Neuregelung für Danzig im 
einzelnen zunächst nicht erfassen. Es kommt noch hinzu, 
daß bei dem unaufhörlichen Absinken des Danziger H afen
verkehrs in den letzten Monaten jeder Vergleich mehr oder 
weniger willkürlich erscheint. Im großen und ganzen kann 
man feststellen, daß die bei bestimmten W aren festgelegten 
Mindestziffern etwa der Verkehrszeit 1932/33 entsprechen. 
Die Danziger Regierung ist bei den Verhandlungen von 
einem Vergleichs jahr ausgegangen, das das zweite H albjahr
1932 und das erste H albjahr 1933 umfaßt. Dabei ergibt sich, 
daß in diesem Vergleichsjahr der tatsächlich erreichte Ge
samtumschlag im Dftnziger Hafen 5,2 Mill. t betrug, während 
der jetzt für bestimmte W arengruppen zugesicherte Mindest
umschlag sich immerhin schon auf 4,4 Mill. t beläuft. Legt 
man jedoch das erste H albjahr 1933 allein .als M aßstab, also 
die in den letzten Monaten vollzogene weitere Verschlech
terung, zugrunde, so ergibt sich eine Vergleichszahl von 4,5 
Mill. t, die annähernd der jetzt garantierten Mindestzdffer ent
spricht.

Bei der A u f s t e l l u n g  d e r  W a r e n l i s t e  selbst 
sind nur besonders wichtige W arengruppen berücksichtigt 
worden, bei denen eine Garantie der polnischen Regierung 
notwendig erschien und bei denen die polnische Regierung 
sich zu einer Garantie bereitfand. Die Liste gibt also, wie 
von unterrichteter Danziger Seite hervorgehoben wird, keinen

vollständigen Ueberblick über die W aren, die im Vertragsjahr 
vom 1. 10. 33 bis zum 30- 9. 34 über Danzig gehen sollen.

Abgesehen von einzelnen weniger ausschlaggebenden 
W arengruppen 'sind bei den wichtigsten W arengruppen dem 
Danziger Hafen für das V ertragsjahr folgende Umschlagsmen
gen zugesichert worden (in 1003 t ) :

A u s f u h r :  Getreide (Gerste, Weizen, Roggen, Hafer) 
300 Mehl 25, Hülsenfrüchte 38, Spiritus 2, Holz560, Kohlen 
und Koks 3000, Petroleum, N aphta und Naphtaprodukte 50, 
Schwefelsaurer Amöniak 16,5, Staßfurter und natürliches un
gereinigtes Salz, Salpeter, Soda: 34, Zink 9,2, Metalle und 
Metall waren 18.

Bei P e t r o l e u m  und den N aphtaprodukten hat die 
polnische Regierung für den Fall von Aenderungen der Ex- 
portpolitik des internationalen Kartells sich eine Herabsetzung 
der zugesicherten Umschlagsmenge Vorbehalten, beim S p i r i -  
t u s ist dagegen im Hinblick auf die zu erwartenden Auswir
kungen der Aufhebung der Prohibition in Amerika eine E r
höhung der ’Umschlagsmenge in Aussicht gestellt.

E i n f u h r :  Kaffee 4, Kakaobohnen 2,4, Tee 0,75, 
Reis 5, Frische Früchte 2, Salzheringe 35, Frische Heringe 
für den Danziger Eigenbedarf 0,283, Phosphoriten 9, Thomas- 
Schlacke 10, M ineral-Superphosphate 2,5, Erze und Schwefel
kies 90. W ollgarne und Baumwollgarne 5,4, Gerbstoffe 14,6, 
Pflanzen 9,5.

Für p f l a n z l i c h e  so w i^ e  t i e r i s c h e  O e l e  und 
F e t t e  und für Sämereien sind zwar bestimmte Mengen ein
gesetzt; die polnische Regierung hat sich jedoch mit Rück
sicht auf Pläne, die eine Beschränkung der polnischen E in
fuhr vorsehen, eine Zusatzregelung Vorbehalten. Bei den’ für 
Reis und frische Früchte festgesetzten Mengen hat die pol
nische Regierung den Vorbehalt gemacht, daß die betreffen
den Danziger Firmen eine polnische Einfuhrgenehmigung 
nachsuchen müssen. Hervorzuheben ist noch, daß d ie für 
Erze und Schwefelkies festgelegte Elinfuhrmenge genau der 
im Jahre 1932/33 über den Danziger Hafen eingeführten 
Menge entspricht.

W e s e n t l i c h  ist schließlich noch die im Artikel 3 
des Protokolls getroffene V e r e i n b a r u n g ,  wonach bei 
Rückgang des Verkehrs in einer bezeichneten W arengruppe 
über die Möglichkeit eines Ausgleiches bei anderen W aren zu
gunsten Danzigs verhandelt werden soll. In diesem Zu
sammenhänge ist darauf hinzuweisen, daß es in der Praxis 
überhaupt wesentlich darauf ankommen wird, wie die lau
fende Zusammenarbeit sich gestaltet. In dem Protokoll ist 
zu diesem Zweck die Bildung eines s t ä n d i g e n  A u s 
s c h u s s e s  vorgesehen, dem zwei Danziger und zwei pol
nische V ertreter angehören sollen. Von Danziger Seite wer-, 
den in den  Ausschuß Regierungsrat Dr. Peiser und der Refe
rent der Handelskam m er Krönert entsandt werden. Die 
Regelung ist im übrigen, wie bereits erwähnt, zunächst 
für ein Jah r getroffen. Das grundlegende Abkommen vom 
5. 8 . 33 läßt jedoch jederzeit dlie Möglichkeit einer Kündi
gung mit einer Frist von drei Monaten schon v o r  A b l a u f  
der im Protokoll vorgesehenen Jahresfrist zu. Auch im 
Falle einer Kündigung würde aber die Senkung der Danziger 
Hafengebühren bestehen bleiben.

iDeutsch'&innländischer Verein, zu Stettin
zur Pflege u n d  Förderung der gegenseitigen Handelsbeziehungen e. 'V.

M e l d u n g  n e u e r  M i t g l i e d e r  w erd en  d irekt an d ie  
G esch ä ftsste lle : S tettin , Schuhs tr. 16-17, B örse, erb eten .
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Der 'Verein erteilt seihen Mitgliedern k o s t e n l o s  A u s k ü n f t e  über wirtschaftliche Fragen 
Finnlands/ Lettlands u n d  Estlands. -  Der v Ostsee*Händef' geht den Mitgliedern kostenlos zu.



1. Oktober 1933 O S T S E E - H A N D E L 9

Wirtschaftliche Nachrichten
Schweden.

Staatseinnahmen. Der neueste Bericht des Staatlichen 
Rechnungsamts Schwedens über die S t a a t s e i n n a h m e n  
ze ig t,. daß die staatlichen Realeinnahmen, die Einkünfte von 
den produktiven Fonds des Staates, den Reichsbankgewinnen 
und dem Reichsschuldenamt zusammen 740,4 Mill. Kr. gegen 
die im Voranschlage berechneten 765,8 Mill. Kr. ergebein. 
Der Unterschied zwischen dem Realeinkommen und de|m 
Voranschlag beträgt somit 25,4 Mill. Kr. und hierzu kommen 
noch die 11,5 Mill. Kr., mit denen die Realausgaben die im 
Voranschlag berechneten Ausgaben üübersteigen und die 
aus dem Staatlichen Reservefonds gedeckt werden, dem nach 
dieser Ueberweisung noch 55—60 Mill. Kr. verbleiben. Das 
größte Defizit weisen die Zolleinnahmen auf, die statt der 
berechneten 148 Mill. Kr. nur 115,6 Mill. Kr. ergeben haben. 
Auch die Automobilsteuer hat 7,2 Mill. Kr. unter dem V or
anschlag ergeben. Dagegen übertreffen die Einnahmen des 
Telegraphen- und Telephonamts und des Staatsdom änen
departements um 6,7 Mill. Kr. den Voranschlag. Die E in 
kommen- und Vermögenssteuer und die Stempelgebühren 
ergaben zusammen einen Ueberschuß von 14,9 Mill. Kr. 
gegenüber dem Voranschlag.

Außenhandel. S c h w e d e n s  E i n f u h r  b e l i e f  s i c h  
im  A u g u s t  auf 92,3 Mill. Kr. gegen 94,7 Mill. Kr. im 
gleichen Monat des vorigen Jahres. D ie  A u s f u h r  b e 
trug 103,4 Mill. Kr. gegen 74,1 Mill. Kr., es ergab sich also 
ein A u s f u h r ü b e r s c h u ß  von 11,1 Mill. Kr. gegenüber 
einem Einfuhrüberschuß von 20,6 Mill. Kr. im August des 
vorigen Jahres. Im Juli 33 hatte der A usfuhrüberschuß
19,0 Mill. Kr. betragen.

F ü r  d i e  M o n a t e  J a n u a r - A u g u s t  ergibt sich 
eine Einfuhr von 678,5 Mill. Kr. gegen 734,3 Mill. Kr. iim 
entsprechenden Zeitraum 32 und eine Ausfuhr von 636,7 MilL 
Kr. gegen 568,5 Mill. Kr. Im Vergleich zum vergangenein 
Jahre ist demgemäß eine s t a r k e  B e s s e r u n g  d e r  
s c h w e d i s c h e n  A u ß e n h a n d e l s b i l a n z  festzustellen. 
Verringerte sich doch der Einfuhrüberschuß von 165,8 Milk 
Kr. im Jahre 32 auf 41,8 Mill. Kr.

Die S t e i g e r u n g  d e r  A u s f u h r  beruht in der 
Hauptsache auf einer wesentlich günstigeren Entwicklung der 
Ausfuhr typischet schwedischer Erzeugnisse, von Holzwaren, 
also Papier und Papiermasse, sowie Eisenerz. Bemerkens)- 
wert ist aber, daß sich auch die Ausfuhr von Transporte 
mitteln nicht unbedeutend gebessert hat. Bei der Einfuhr 
haben sich besonders günstig die Gruppen, chemische E r 
zeugnisse sowie elektrisches Material entwickelt. In den 
übrigen Gattungen dagegen sind überwiegend mehr oder 
weniger starke Rükgänge zu verzeichnen.

Erhöhung der Arbeitslosigkeit infolge des Steinausfuhr
verbotes. Wie die Presse meldet, wird das am 15. 9. in Kraft 
tretende Stein-Ausfuhrverbot voraussichtlich eine Steigerung 
der Arbeitslosigkeit zur Folge haben. Und zwar sind infolge 
des. Verbots verschiedene größere ausländische Firmen, die 
bisher in Schweden Steine brechen ließen, gezwungen, ihre 
Betriebe entweder sehr stark einzuschränken oder aber ganz 
stillzulegen. Das gilt vor allem für einige norwegische 
Firmen, die ihre Betriebe aus Schweden nach Norwegen ver
legen dürfen. Zur Zeit sind diese Firmen bestrebt, ihre 
Lager soweit als möglich abzustoßen, um nach dem 15. 9. 
die Belegschaft zu entlassen.

Steigender Index der industriellen Produktion. Der 
Produktionsind des schwedischen Industrie verbandes e r 
höhte sich im Juli auf 88 gegen 85 im Juni d. J. Die Vei{-: 
besserung der industriellen Beschäftigung beruht hauptsäch
lich auf einer günstigeren Entwicklung innerhalb der Papier
masse-, Holz-, Eisen- und W erkzeugmaschinenherstellung, 
deren Indeix von 77 auf 84 stieg. Dagegen zeigt der P roduk
tionsindex in der Konsumgüterindustrie einen Rückgang von 
97 auf 94. Für die ausschließlich auf den E xport einge
stellten Industrien stieg der Produktionsindex, von 77 auf 85, 
während er sich bei den für den einheimischen M arkt a r 
beitenden Industrien nur von 89 auf 90 erhöhte.

Norwegen.
Deutliche Konjunkturbesserung. Das Statistische Z en

tralbüro stellt in seiner letzten Konjunkturübersicht eine 
m erkbare Erleichterung der norwegischen W irtschaftslage 
fest. Wenn die eingesetzte Besserung, so heißt es dort,

sich auch nicht in demselben Ausmaße wie in verschie
denen anderen Ländern vollzogen habe, so sei zu berück
sichtigen, daß Norwegen durch die Krise im ganzen weniger 
betroffen worden sei und daher auch weniger wieder auf- 
zuholen habe. Von der Belebung und der Preissteigerung auf 
dem W eltm arkt hätten besonders e i n z e l n e  A u s f u h r 
z w e i g e  beträchtlichen Nutzen zu ziehne veermocht. Aber 
auch in d i e  h e i m i s c h e  I n d u s t r i e  sei wieder mehr 
Leben und Bewegung gekommen, wenngleich das inländische 
Preisniveau sich im wesentlichen noch auf dem bisherigen 
niedrigen Stand gehalten habe. Deutlich sei der O p t i m i s 
m u s  a n  d e n  B ö r s e n  zum Ausdruck gekommen. Der 
Aktienindex stieg von 59,1 im April auf 66,7 im August. Der 
Geldmarkt hingegen zeige keinerlei Anspannung. Die Aus
leihungen der Banken einschl. der Bank von Norwegen zeigten 
sogar abnehmende Tendenz. Die an der H albjahrswende 
üblichen Devisenabgänge seien inzwischen größtenteils wieder 
hereingekommen. Eine günstige Entwicklung habe auch der 
A r b e i t s m a r k t  zu verzeichnen.

D ie Zukunft der norwegischen Krone. Anläßlich der 
für Anfang Oktober bevorstehenden Stortingswahlen hielt der 
Staatsminister Mowinckel in Bergen einen Vortrag, in dem 
er u. a. die n o r w e g i s c h e  W ä h r u n g s p o l i t i k  b e 
rührte und hierbei die von der Bauernpartei geforderte 
weitere Herabsetzung des Kronenwertes bestimmt zurück
wies. Eine weitere Kronenentwertung in diesem Augenblick, 
.so erklärte er, würde eine Panik, ähnlich derjenigen im 
Jahre 1927 herbeiführen. Dieselben W irkungen m üßte auch 
eine Reorganisation des Bankwesens und die H erabsetzung 
der Zinsen im Sinne der Vorschläge der Bauernpartei habeb.

Günstiges Jahr für die Heringsmehlfabriken. D a s  n o r
wegische Heringsmehl hat in den letzten Jahren ständig 
größeren Absatz zu günüstigen Preisen gefunden. H aup t
abnehmer ist Deutschland. Wie ,,Haugesunds Avis‘‘ erfährt, 
haben die Heringsmehlfabriken auf dem W estlande in diesem 
Jahre  bereits ihre gesamte Produktion abgesetzt, auch die 
noch vorhandenen geringen Lagerbestände sind bereits ver
kauft.

Herabsetzung der Kohlenlöschgebühren in Drammen 
und Trondheim. Im Hafen von Drammen sind die Sätze 
für Kranbenutzung bei Rohlenlöschung auf 1,20 Kr. je t für 
Kohle und Kies, und 2,10 Kr. je  t für Koks und Zinder herab 
gesetzt worden. Ebenso wurden im Trondheim er Hafen die 
Kohlenlöschsätze für Selbsttrimmer auf 1,30 Kr. je t und für 
andere Schiffe auf 1,40 Kr. je  t herabgesetzt.

Amtliche Ernteschätzungen, Nachdem die norwegische 
Getreideernte in der Hauptsache beendet ist, dürfte der Be
richt des Landwirtschaftsdirektors über die Ernteschätzungen 
Ende August Interesse beanspruchen. Nach diesen Schätzun
gen ergeben sich für G e t r e i d e  folgende Zahlen: Früh(- 
jahrsweizen 99 o/o, H erb st weizen 95%, Frühjahrsroggen 92 o/o, 
Herbstroggen 89o/o, Gerste 87o/o, H afer 90%, Mischgetreide 
87o/0 und Erbsen 90% eines Durchschnittsjahres. Die H e u 
e r n t e  belief sich auf 79o/0 eines Durchschnittsjahres für 
Kulturwiesen und au 74% für andere Wiesen. Ueber die 
K a r t o f f e l e r n t e  ließen sich, noch keine Schätzungen auf
stellen. Von K n o l l e n f r ü c h t e n  wird die FutterrübeW- 
Ernte auf 72o/0 und die Kohlrabi-Ernte auf 85o/0 geschätzt'. 
Die S a m e n z u c h t  ist in diesem Jahre stark eingeschränkt 
worden.

Unveränderter Lebenshaltungskostenindex. Der no r
wegische Lebenshaltungskostenindex vom 15. 8 . 33 stellte 
sich gegenüber dem Vormonat unverändert auf 148.

Dänemark.
Handelsabkommen mit der Tschechoslowakei abge

schlossen. Wie „'Politiken“ meldet, ist zwischen D ä n e 
m a r k  u n d  d e r  T s c h e c h o s l o w a k e i  e i n  n e u e s  
H a n d e l s a b k o m m e n  abgesch lossen  worden. Dieses ver
folgt das Ziel, den Handelsverkehr zwischen den beiden 
Ländern in stetigere Bahnen zu leiten, als es bisher der Fall 
gewesen ist. Das Abkommen fußt auf dem  A u s t a u s c h  
d ä n i s c h e r  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r  V e r e d e 
l u n g s e r z e u g n i s s e  g e g e n  t s c h e c h i s c h e  I n d u 
s t r i e w a r e n .  U. a. sieht das Abkommen innerhalb _ einer 
bestimmten Zeit die Ausfuhr von 8000 Dritteln dänischer 
Butter, von lebenden Schweinen sowie Futterm itteln ■nach 
der Tschechoslowakei vor. Tschechischerseits dürften vor
nehmlich Textilwaren zur Ausfuhr nach Dänemark? gelangen.
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Das neue Uebereinkommen ist ein r e i n e s  W a r e n -  
t a u s c h  a b k o m m e n ,

Einfuhrverbot für gew isse Impfstoffe. Durch Bekannt
machung des Innenministeriums vom 24. 7. 1933 ist mit 
W irkung vom 1. 8 . 1933 die Einfuhr und der Vertrieb be
stimmter Vakzine und Sera verboten worden. Einfuhrbei- 
rechtigt sind nur das Staatl. Seruminstitut und das Staatl. 
tierärztliche Serumlaboratorium.

Viehausfuhr nach der U.d.S.S.R.? Nach einer Meldung 
aus Aalborg stehen dortige Interessenten mit der russischen 
Handelsdelegation in Kopenhagen in Verhandlungen über 'die 
Ausfuhr größerer Mengen dänischen Viehs nach der 
U.d.S.S.R. Angeblich ist beabsichtigt, dieses Vieh zum 
gleichen Preis abzusetzen, der für das zur Vernichtung ge
langende Vieh bezahlt wird, das dann zu Fleischmehl u. ä. 
verarbeitet wird. Nach der gleichen Quelle werden in däni
schen Exportkreisen nicht unbedeutende Zukunftshoffnungen 
auf den russischen M arkt gesetzt.

Vor Einführung einer Abgabe auf Getreide. Die am
1. 9. 33 erteilten Einfuhrbewilligungen für Getreide umfassen 
nur die Einfuhrm enge für einen Monat. Diese beschränkte 
Zuteilung wird damit begründet, daß jetzt eine Getreiderege!- 
lung durchgeführt werden soll, die eine Abgabe auf Getreide 
vorsieht. Es handelt sich also nicht um eine Maßnahme zur 
Drosselung der Einfuhr aus saisonmäßigen Rücksichten,' son
dern es soll dadurch nach Inkrafttreten, der Getreideregelung 
das künftig eingeführte Getreide mit der inneren Abgabe 
belegt werden können; zu diesem Zwecke sollen natürlich 
Voreinfuhren nach Möglichkeit verhindert werden. Schon 
jetzt hat man die Beobachtung gemacht, daß auf Grund der 
am 1. 9. gegebenen Einfuhrquoten eine beschleunigte Einfuhr 
über den normalen Bedarf hinaus stattfindet.

Lettland. ^
Abschluß der W irtschaftskonferenz der baltischen Staa

ten. Nach zweitägiger Dauer ist die IV. Baltische W irt
schaftskonferenz geschlossen worden. Am zweiten Tage 
wurden noch m ehrere Referate erstattet, sodann erfolgte die 
Verlesung der Resolutionen, die von der Konferenz ein
stimmig angenommen wurden.

In der Resolution über die Z o l l u n i o n ,  wird die N ot
wendigkeit betont, eine sofortige Aktion ‘ der nationalen; 
Gruppen bei ihren Regierungen in die W ege zu leiten, damit 
die wirtschaftliche Annäherung Estlands, Lettlands und Li
tauens beschleunigt wird, zwecks Herbeiführung einer W irt
schafts- und Zollunion dieser Staaten. Zur Erreichung dieses 
Ziels empfiehlt die Konferenz folgende M aßnahmen: 1 . in 
den Handelsverträgen mit dritten Staaten muß die Baltische 
Klausel beibehalten werden. Bis zur Verwirklichung der 
Zollunion sollen zeitweilig in den Zollverträgen zwischen den 
baltischen Staaten die bestehenden Verzeichnisse von W aren, 
die Zollbegünstigung genießen, sachgemäß erweitert werden!
2 . Es soll unverzüglich eine paritätische Kommission aus 
Vertretern der Regierungen und der W irtschaft der drei 
Staaten gebildet werden, die mit der Einleitung und 'D urch
führung aller Vorarbeiten zur Union betraut wird. 3. Uin 
den Anfang d er Vorarbeiten nicht weiter hinauszuschieben, 
wird, falls die Bildung dieser Kommission aus gewissen 
Gründen sich verzögern sollte, die Ausarbeitung einschlägiger 
Entw ürfe unverzüglich von einem zu diesem Zweck zu grün
denden Büro der Vertreter der Nationalkomitees in Angriff 
genommen.

In den weiteren Resolutionen spricht sich die Konferenz 
gegen die Einmischung des Staates in die Privatwirtschaft/, 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit der baltischen Staaten, 
insbesondere Vereinheitlichung der W ährungen und der 
Emissions- und Kreditpolitik, für die Aufhebung der Devisen
bestimmungen in Estland und Lettland im Waren- und 
Leistungsverkehr der baltischen Staaten untereinander aus, 
usw. Schließlich wird eine Resolution angenommen, die die 
Bildung, eines ständigen Komitees der Konferenz vorsieht.

Handelsvertragsverhandlungen mit Litauen. Wie jetzt 
feststeht, haben in Riga die n e u e n  V e r t r a g s v e r h a n d 
l u n g e n  m i t  L i t a u e n  begonnen. Wenn nicht alles 
täuscht, ist man jetzt auch auf der litauischen Seite mehr 
als früher daran interessiert, zu einem Verständnis mit Lett
land zu gelangen.

Außenhandel. Im  A u g u s t  ds .  J s .  betrug der W ert 
der E i n f u h r  7,7 Mill. Lat, der W ert der A u s f u h r  9,0 
Mill. Lat, mithin der Ausfuhrüberschuß 1,3 Mill.* Lat. Die 
Zahlen haben sich im Vergleich zum August 1932 etwas 
erhöht.

Schiffahrt. In den Monaten Juni und Juli zeigte der 
seewärtige Schiffsverkehr in den 3 Haupthäfen Lettlands 
folgende Zahlen:

Eingang Ausgang
Juni Juli Juni Juli

Anzahl Nrgt. Anzahl Nrgt. Anzahl Nrgt. Anzahl Nrgt.
Riga 178 79 884 213 112 871 168 77 256 223 118 053 
L ibau 41 27141 39 18 578 46 28 569 39 18 043 
W indau 42 16 975 50 26 568 43 19 777 42 22 786
Der Schiffsverkehr zeigt im Vergleich zu den Sommermonaten
1932 der Tonnage nach eine erfreuliche Belebung, während 
die Schiffszahl abgenommen hat.

Flugverbindung mit Schweden. Die lettländisch-schwe- 
dischen Vorverhandlungen über die A u f n a h m e  d e s  
F l u g v e r k e h r s  S t o c k h o l m  — W i s b y  — R i g a ,  g e 
gebenenfalls noch mit Einschiebung von Arensburg auf" der 
Insel Oesel, sind inzwischen soweit vorgeschritten, daß der 
D irektor des schwedischen Luftverkehrs in Riga eingetroffen 
ist, um mit dem Post- und Telegraphendepartem ent konkrete 
Besprechungen über die Aufnahme der erw ähnten regelm äßi
gen Flugverbindung einzuleiten. Für den Flugdienst sollen 
nur Flugboote in Frage kommen.

Das Tauschhandelsproblem vor der Lösung. Finanz
ministerium und Lettlandbank haben gemeinsam ein W a r e n 
v e r z e i c h n i s  aufgestellt, das künftig für den Tauschhandel 
maßgebend sein soll. Man erw artet nur noch die am'tliche 
Bestätigung der Liste und hofft im übrigen, daß das se,it 
Wochen ungelöste Problem des W arenaustausches mit der 
Neuregelung endgültig^ geklärt ist. Der Einfuhrregelungsaus
schuß ̂ kann also künftig auf Grund des Warenverzeichnisses 
von sich aus bestimmen, ob die beantragten Tauschhandelsi- 
verträge zu genehmigen sind. Der Devisenausschuß wird 
keinen Einspruch mehr erheben können.

Befreiung vom Beim ischungszwang von Spiritus zu 
Benzin. Als Ergänzung zur Regierungsverordnung über den 
50 proz. Beimischungszwang von Spiritus zu Benzin hat der 
Finanzminister eine Bestimmung erlassen, wonach gewisse 
Ausnahmen von dem Beimischungszwang zugelassen werden. 
Ausgenommen hiervon sind die Bedürfnisse des Flugwesens, 
der Militärtanks und Panzerwagen, des diplomatischen Corps, 
der schnellen ärztlichen Hilfe und der Feuerwehr, chemischer 
Reinigungsanstalten, in gewissen industriellen Produktions>- 
verfahren sowie für ärztliche, wissenschaftliche und analyti
sche Zwecke.

W eitere staatliche Zuckereinkäufe. Im gewohnten W ege 
des L i e f e r u n g  s a u s s c h r e i b e  n s  sollen weitere 1000 to 
Stückzucker im Auslande gekauft werden. Voraussichtlich 
kommt es noch vor Mönatsschluß zum W ettbewerb.

Die Libauer Drahtfabrik wurde am 4. August d. J. im 
öffentlichen Ausbot von den Libauer Kriegshafenwerkstätten 
erworben.

Konkurse. Die Zahl der Konkurse nimmt ab. In den 
ersten 7 Monaten ds. Js. wurden 79 Konkurse mit 2 Mill. Lat 
geyeldet gegen 161 Konkurse mit 6,3 Mill. Lat in der en t
sprechenden Zeit 1932.

Estland.
Die W irtschaftslage Estlands. Die beiden wichtigstien 

Lander, die für den Außenhandel Estlands in Betracht 
kommen, sind Deutschland und England. Von ihnen steht 
Deutschland an erster Stelle, England an zweiter Stelle, je 
doch ist die Handelsbilanz Estlands mit England aktiv. In 
jeder Beziehung bemüht sich England, für seinen Handel V or
teile zu erringen und übt dabei auch manchmal einen g e 
wissen politischen Druck aus. —

Der deutsche Handel hat trotz seiner augenblicklich 
starken Position in Estland mit vielerlei Schwierigkeiten zu 
kämpfen. Vor allem gehört dazu auch die Valutafrage. 
England hat Mitte Juli einen erweiterten Handelsvertrag mit 
Estland abgeschlossen, von dem aber die deutschen Inter
essen nicht unmittelbar getroffen werden. England hat u. a. 
in diesem V ertrage ‘Estland dieselbe Vergünstigung für die 
Einfuhr von, Schinken, Bacon, Butter und Eiern zugestanden, 
wie sie für Schweden gilt. Zwischen beiden Ländern können 
sich aber leicht Differenzen in der Frage der Herings,-Einfuhr 
nach Estland ergeben, auf die im. Augenblick nur ein ganz 
geringer Zoll liegt. Estland hat aber vor einigen Jahren eine 
eigene Heringsflotte organisiert, die den größten Teil des 
Landesbedarfs zu decken in der Lage ist.

Mit Frankreich hat Estland Ende ju li ebenfalls ein Z u
satzabkommen zu seinem Handelsvertrag abgeschlossen, in 
, französische Spirituosen, Weine und Champagner mit 
billigeren Einfuhrzöllen belegt werden.
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Vorausgesetzt, daß die W ährungsfrage in der W elt auf 
kurz oder lang in Ordnung gebracht wird, bestehen nach wie 
vor für den deutschen Handel mit Estland gute Aussichten, 
weil der E ste als vernünftiger Kaufmann am  liebsten dort 
kauft, wo er seine W are am billigsten und besten erw erben 
kann. Dafür kam  bisher immer Deutschland in Frage.

Die teilw eise Aufhebung der Krisensteuer. Durch die 
von der estländischen Regierung mit W irkung vom 1. Oktober 
d. J . beschlossene Neuregelung der Krisensteuer wird die 
Krisensteuer der Gehaltsempfänger vollständig aufgehobeln,
d. h. die letzte Zahlung der Krisensteuer erfolgt bei den G e
haltsempfängern für das bis zum 30. September d. J. v e r
diente Gehalt. Ebenso wird auch die Krisensteuer defr 
freien Berufe auf die Einnahmen, die auf die Zeit bis zum
1. Oktober d. J. entfallen, beschränkt. Durch die teilweise 
Aufhebung der Krisensteuer verringern sich die Staatsein
nahmen um 760 000 Kronen. Diesen Ausfall hofft map. aus 
den übrigen Steuereingängen zu decken, die in letzter Zeit 
eine Steigerung auf weisen.

Butterausfuhr. I m  A u g u s t  d. J. wurden aus Estland 
1125 to Butter ausgeführt, im August vorigen Jahres aber 
1392 to. Es gingen nach England 57,3o/0 und nach D eutsch
land 30,9<>/o der ausgeführten Menge, nach Finnland 1,5% und 
geringe Mengen nach Palästina und Syrien.

Eierausftihr. In den ersten 8 Monaten wurden aus 
Estland 10,2 Mill. Stück E ier gegen 11,6 Mill. Stück in der 
entsprechenden Zeit 1932 ausgeführt.

Nach D e u t s c h l a n d ,  • wo den estländischen E x 
porteuren ' ein Kontingent von 11 Mill. Eiern zugesichert w or
den ist, sind bis jetzt 1700 Kisten mit ca. 600 000 Eiern au s
geführt worden.

Die Reorganisation des Getreidemonopols in Estland; 
Der Gesetzentwurf über die Neuorganisation des Getreide!- 
schutzes in Estland ist nunmehr fertiggestellt worden. Gemäß 
dem Entwurf wird zur Regulierung und Stabilisierung der 
Preise auf dem Getreidemarkt ein besonderes staatliches 
Unternehmen ins Leben gerufen, das auf kaufmännischer 
Grundlage arbeiten wird. Dieses Unternehmen übernimmt die 
bisher vorhandenen staatlichen Roggenvorräte, erhält das 
Monopol für die Einfuhr von Roggen und W eizen sowie Vom 
Roggen- und Weizenmehl und wird mit der Aufgabe be
traut, durch Kauf und Verkauf dieser Getreideprodukte die 
Preise auf dem Binnenmarkt zu regulieren und gegebenenfalls 
an private Firm en Lizenzen zur Einfuhr von Roggen und 
Weizen zu erteilen.

Ulanen
und autonomes M emelgebiet.

Schiffahrt. I m J  u 1 i d. J. liefen in den Hafen M e m e l  
ein 111 Schiffe mit 67 880,95 N rg t./davon  waren 82 Dampfer 
und 12 Motorschiffe mit Ladung und 12 Dampfer und 5 
Motorschiffe ohne Ladung; es gingen aus 119 Schiffe, von 
denen 41 Dampfer mit Ladung und 11 ohne Ladung; die 
Motorschiffe hatten alle Ladung, —■> 7 Motorschiffe hatten 
Memel als Nothafen angelaufen.

Außenhandel. Im  A u g u s t  ds .  J  s. betrug der W ert 
der E i n f u h r  13,9 Mill. Lit, der W ert der A u s f u h r  
14,6 Mill. Lit, mithin d er Ausfuhrüberschuß 0,7 Mill. Lit.. 
Der gesam te W arenumsatz entsprach ungefähr dem  des 
August vorigen Jahres.

Getreidepreise. Die Abwärtsbewegung der litauischen 
Getreidepreise, die infolge des Angebots der vorjährigen 
Erntevorräte stark sanken, scheint nunmehr zu einem Still
stand gekommen zu sein. In Kowno zahlte man in den 
letzten Tagen für einen Zentner Roggen 9,50 Lit, für W eizen 
13,50—14 Lit, in Memel für Roggen 9,50—10 Lit, für W eizen 
15 Lit, in Nordlitauen für Roggen 8,50—9 Lit, für W eizen 
13,50 Lit, in Schamaiten und Südlitauen für Roggen 8—8,50 
Lit, für Weizen 12—14 Lit.

Geringere Zuckerrübenernte. Die diesjährige Zucker
rübenanbaufläche Litauens betrug etwa 4000 ha und dürfte 
höchstens 65 000 to Zuckerrüben liefern. Im Vorjahr betrug 
die Anbaufläche 5300 ha und ergab eine Zuckerrübenernte 
von 120 000 to. Infolge des starken Rückganges der E rnte 
rechnet man, daß die kommende Zuckerkam pagne der 
Zuckerfabrik in Mariampol nur etwa 30% des litauischen 
Zuckerbedarfs wird decken können.

W echselproteste. Im  J u l i  ds. Js. gingen in Litauen 
11899 Wechsel mit 2,98 Mill. Lit zum Protest gegen 16 596 
Wechsel mit 4,4 Mill. Lit im Juli 1932.

Berlin stark befremdet über das litauische Vorgehen in 
Memel. In Berliner politischen Kreisen hat die "Meldung, 
daß die litauische Regierung ein neues Gerichtsverfassungs;'-

gesetz erlassen hat, außerordentlich s t a r k e s - B e f r e m -  
d e n  erregt. Das neue Gesetz stellt zweifellos eine V er
letzung des Memelstatuts dar und greift in die Rechte der 
Memelländer ein, denen im Statut gewisse Justizhoheitsrechte 
zugebilligt sind.

Das Vorgehen Litauens muß um so mehr in Erstaunen 
setzen, als zwischen der deutschen und der litauischen R e
gierung immer gute Beziehungen bestanden haben, die ins
besondere von Deutschland angestrebt werden. Auch mit 
Rücksicht auf die noch schwebenden deutsch-litauischen Be
sprechungen ist die Handlungsweise der litauischen R e
gierung nicht zu verstehen. Es ist zu hoffen, daß im In ter
esse eines guten deutsch-litauischen Verhältnisses die litauische 
Regierung ihren Standpunkt baldmöglichst revidiert.

Die Verhandlungen des Memeler Holzsyndikats mit den 
Russen unterbrochen. Die Abordnung des Memeler H olz
syndikats, die sich längere 'Z eit in: Moskau aufhielt, um dort 
den seinerzeit gekündigten Holzlieferungsvertrag mit den 
Russen auf neuer Basis zu verlängern, ist dieser Tage nach 
Litauen zurückgekehrt. Die Verhandlungen sind zunächst 
ergebnislos geblieben, da die russische Holzausfuhrorgani;- 
sation ,,E xportles“ anstelle der bisher gelieferten 200 000 fm 
nur 150 000 fm Rundholz den Memeler W erken liefern will. 
Besonders drückend sind jedoch die neuen Preisbedingungen, 
die der „E xportles“ stellt. W ährend die Russen bisher 55% 
der Gesamteinnahmen von dieser Menge erhielten, will der 
„Exportles“ jetzt einen garantierten festen Betrag, wobei er 
für einen Festm eter Rundholz 2,50 Lit mehr als bisher e r
halten würde. Nach Ansicht des Holzsyndikats würde es 
durch diese Berechnungsmethode einen großen Verlust er
leiden, zumal die 150 000 fm nicht genügen, um die dem 
Holzsyndikat angeschlossenen W erke voll zu beschäftigen. 
Es ist daher fraglich, ob unter diesen Bedingungen das Hölz- 
syndikat noch W ert auf den Abschluß des Holzlieferungs1' 
Vertrages legen wird.

Ausklang der Baltischen W irtschaftskonferenz. In den 
litauischen W irtschaftskreisen werden die Ergebnisse der 
dieser Tage geschlossenen IV. Baltischen W irtschaftskonfe
renz weniger optimistisch als in den Kreisen Lettlands be
urteilt. Der Syndikus der Kownoer Industrie- und Handels? 
kam mer B a i t u s c h  k a  erklärte in einer Presseunterredung, 
daß die W irtschaftskonferenz unter ungünstigen Bedingungen 
zusammengetreten sei. Noch vor kurzem habe Litauen die 
H andelsverträge mit Estland und Lettland gekündigt und die 
W arenlisten, in denen Vorzugszölle für eine Reihe von 
W aren vereinbart waren, annulliert. Auf diese Weise sei 
schon von vornherein ein Zustand des Mißtrauens für eine 
wirtschaftliche Zusammenarbeit der drei baltischen Länder 
entstanden. Auch die zahlreichen Einschränkungen im zwi
schenstaatlichen Verkehr hätten zu einer Absonderung unter 
den baltischen Staaten geführt. Die schwere wirtschaftliche 
Depression in der ganzen W elt und die Schmälerung der Ab
satzgebiete müßte allerdings die V ertreter der W irtschaft der 
baltischen Staaten zu der Ueberzeugung bringen, daß durch 
eine Ausdehnung der Kontingente die Krise überwunden und 
Industrie und Handel gefestigt werden könnten. — Es ist 
indessen zu bezweifeln, daß diese Einsicht eingekehrt ist, 
denn jedes der drei Länder ist z. B. bestrebt, seine Ausfuhr 
der hauptsächlichsten Landeserzeugnisse — Butter und Bacon 
•— möglichst zu steigern. Als Abnehmer kommen aber nur 
Deutschland und England in Frage, denen gegenüber jeder 
der baltischen Staaten freie Hand behalten will. Daß die 
Gründung des ständigen baltischen W irtschaftskomitees irgend 
eine nennenswerte Bedeutung für die bevorstehenden H an
delsvertragsverhandlungen Litauens mit Lettland und Estland 
haben wird, wird in Kownoer Kreisen bestritten und erklärt, 
daß die Politik des Staates sich nach anderen Gesichts
punkten als die Privatwirtschaft richten muß.

Freie Siadl Danzig.
Hafenabkommen zwischen Danzig und Polen. Am

5. August ds. Js. wurde zwischen Danzig und Polen ein 
Abkommen über Ausnutzung $er Häfen Danzig und Gdingen 
abgeschlossen. Am 18. August ist nun in W arschau von 
beiden Parteien ein Abkommen über die Ausführungsbestim
mungen zum V ertrage vom 5. August unterzeichnet worden. 
Diese Bestimmungen setzen fest die W arengruppen und deren 
Mengen, die über Danzig umgeschlagen werden müssen. 
Für beide Häfen ist ein Gesamtumschlag von etwa je 4,4 Mill. 
Tonnen vorgesehen, das entspricht ungefähr dem Danziger 
W arenumschlag für die erste Hälfte 1933. Das Abkommen 
ist auf ein Jahr befristet und tritt am 1. Oktober d. J. in Kraft.
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Schiffahrt. I m A u g u s t  ds. Js. betrug die Zahl der 
Schiffe im Danziger Hafen im Eingang 367 mit 230 214 Nrgt., 
im Ausgang ebenfalls 367 mit 233 023 Nrgt. Gegenüber dem 
Vormonat bedeutet das eine geringe Erhöhung der Tonnage, 
während im Vergleich zum August des Vorjahres die Ziffern 
sich fast garnicht verändert haben.
— dp. D anzigs seewärtiger Warenverkehr. Im A u g u s t  dieses 
Jahres betrug die seewärtige W aren - E i n f u h r  über Danzig 
43 146,8 to, die seewärtige W aren - A u s f u h r  über Danzig 
319 540,4 to betragen. Auf die einzelnen W a r e n  g r u p p e n  
entfielen hiervon folgende Mengen in to:

Einfuhr Ausfuhr
W a r e n  g r u p p e n August

1933
August

1933
to to

Lebens- und Genußmittel 6 918,3 20 579,8
Tierische Erzeugnisse und W aren

daraus 3 927,3 1 204,9
Holz und Holz waren 2 205,4 . 86 583,5
Baustoffe u. keramische Erzeugn. 1065,2 26,5
Brennstoffe, Asphalt, Pech und

Erzeugn. daraus 11542,2 203 115,5
Chem. Stoffe u. Erzeugn. daraus 1 300,4 5 605,0
Erze, Metalle u. Metallwaren 14 654,9 1 855,4
Papier, Papierwaren u. Druckerei

erzeugnisse 962,5 412,7
Spinnstoffe u. W aren daraus 570,1 73,2
Kleidung u. Galanteriewaren 0,5 83,9
Spreng- und Schießmaterial — —

Insgesamt: 43 146,8 319 540,4
Der seewärtige W arenverkehr Danzigs weist im August 

d- J- gegenüber dem August des Vorjahres eine Steigerung 
in der Einfuhr um 11100,0 to oder 34,7 v. H. auf; in dqr 
Ausfuhr dagegen eine Verminderung um 80 400,0 to oder
20,1 v. H. B e i. Zusammenrechnung der Ein- und Ausfuhr 
fiel der gesam te seewärtige W arenverkehr um 69 300,0 to 
oder um 16 v. H.

Polen.
Außenhandel. I m  A u g u s t  d. J. betrug der W ert der 

Einfuhr 72,3 Mill. Zloty, der W ert der A u s f u h r  72,7 Mill. 
Zloty; mithin der Ausfuhrüberschuß 0,4 Mill. Zloty.

Vor neuen Zollerhöhungen in Polen. In der nächsten 
Zeit erscheint eine Verordnung des Finanzministeriums im 
Zusammenhang mit dem am 11. Oktober d. J. erfolgenden 
Inkrafttreten des n e u e n Z o l l t a r i f s .  Die bevorstehenden 
Zollerhöhungen werden namentlich Luxjusgegenstände b e
treffen. Der Zoll für Ananasfrucht z. B. wird 680 Zloty 
für je 100 Kilogramm, für Lachs 500 Zloty, für Champagner 
3750 Zloty und für lebende Blumen 1250 Z!ot>f betragen. H ohe 
Zollsätze sind auch für M odewarenartikel und Pelze vor
gesehen. Für Z o b e l  z. B. wird der Zoll nicht weniger als 
125 000 Zloty für 100 Kilogramm betragen. Naturseide im 
Rohzustände ist vom Einfuhrzoll befreit, weil die inländische 
Seidenproduktion derzeit nicht ausreicht. Eine gewaltige 
Zollerhöhung ist für T o n f i l m e  vorgesehen, und zwar auf 
25 000 Zloty für 100 Kilogramm; die Zollerhöhung für Filme 
steigt demnach auf 300 Prozent des gegenwärtigen Zollsatzes,

Polnisch-rumänische Frachtverbilligungen nach den 
Schwarzmeerfläfen. In Konstanza in Rumänien haben pol
nisch-rumänische Eisenbahntarif Verhandlungen sfattgefunden. 
E s wurde eine'E rniedrigung der Frachtsätze für solche W aren 
beschlossen, welche im Levantehandel führend sind. Pole{n 
ist an der Verbilligung der Durchfuhr durch Rumänien zu r
zeit auch wegen seiner Schiffahrt besonders gelegen, da 
bekanntlich die polnische staatliche Gesellschaft Zeglugä 
Polska die Einrichtung eines Schwarzmeer-Dienstes nach 
Haifa in Aussicht genommen hat.

Liquidation der Internationalen Bank in Warschau. In 
W arschau hat die Hauptversammlung der Aktionäre der 
Internationalen Bank A. G. (Bank Miendzynarodowy) die 
Liquidation der Gesellschaft beschlossen und die Schalter der 
Bank schließen lassen. Der Beschluß erfolgte, weil die 
W irkungen der W irtschaftskrisis die Umsätze immer mehr zu
sammenschrumpfen ließen und eine Rentabilität nicht mehr 
zu erzielen war. Die Bank hatte ein Aktienkapital von 2,5 
Mill. ZI., die Einlagen waren in letzter Zeit auf 300 000 ZI. 
zurückgegangen. Das Unternehmen stand in Fühlung mit 
der Lodzer Tepqti’indus'rie, insbesondere der Firma Scheib’er 
& Grohmann, welche die Mehrheit der Aktien besaß.

Auszahlungen der Lodzer Handelsbank. Die schon vor 
längerer Zeit in Konkurs geratene Handelsbank in Lodz hat

mit der Auszahlung der kleinen Gläubigerguthaben begonnen. 
Zunächst werden Einlagen bis zu 1000 ZI. zurückgezahlt. Die 
Aufnahme der Zahlungen war ursprünglich erst gegen Ende 
des Jahres vorgesehen.

Die polnische Auswanderung. Aus Polen wanderten im 
vergangenen Monat Juli 3742 Personen aus bei einer Rück
wanderung im gleichen Zeitraum von 1574 Personen. In den 
ersten sieben Monaten des laufenden Kalenderjahres betrug 
die Zahl der Auswanderer 21941 und der Rückwanderer 
12047. D as Hauptziel der polnischen Auswanderung bildet 
noch immer Frankreich, wohin Januar/Juli 1933 allein 6928 
Personen auswanderten. H inter Frankreich kommt aber un
mittelbar Palästina, welches Januar/Julii 1933 dias W ander
ziel von 5386 Personen bildete, davon im vergangenen Juli 
allein von 1014 Personen. Gegenüber den Jahren vor der 
W eltwirtschaftskrisis ist Deutschland als Ziel der polnischen 
W anderbewegung nahezu völlig ausgeschieden. In den ersten 
sieben Monaten 1933 überschritt die Zahl der Rückwanderer 
aus Deutschland mit 444 die der Einwanderer nach Deutsch! 
land in Höhe von 305.

Rußland.
Außenhandel. Nach den soeben veröffentlichten An

gaben der Hauptzollverwaltung der Sowjetunion betrug die 
russische A u s f u h r  im J u l i  d. J. 37,9 Mill. Rbl- gegenüber 
36,5 Mill. im Vormonat und 37 Mill. im Juli 1932. D em 
gegenüber stellt sich die E i n f u h r  auf 30,3 Mill. gegenüber 
21,8 Mill. bzw. 47,4 Mill. Rbl. Die Ausfuhr weist mithin 
sowohl gegenüber dem  Juni d. J. als auch dem Juli 1932 
eine Zunahme auf. Die Einfuhr ist ebenfalls gegenüber dem 
Vormonat gestiegen, bleibt jedoch hinter derjenigen im Juli
1932 stark zurück. Die Handelsbilanz schließt im Berichts
monat mit einem Ausfuhrüberschuß von 7,6 Mill. Rbl. gegen
über einem solchen von 14,7 Mill. Rbl. im Vormonat und’ 
einem Einfuhrüberschuß von 11,4 Mill. Rbl. im Juli 1932. 
Im laufenden Jahre haben bisher alle Monate, mit Ausnahme 
von Mai, mit einem Aktivsaldo abgeschlossen, der für diel 
ersten 7 Monate d. J. insgesamt 40,9 Mill. Rbl. - beträgt’ 
gegenüber einer Passivität von 141,5 Mill. Rbl. im ent
sprechenden Zeitabschnitt des Vorjahres.

Der neue Monatsbericht der Hauptzollverwaltung bringt 
übrigens eine Berichtigung der Außenhandelsdaten für F e 
bruar. Danach betrug die russische Ausfuhr im Februar
35,1 Mill., die Einfuhr 24,6 Mill., der Ausfuhrüberschuß 
mithin 10,5 Mill. Rbl.

Ein Erlaß gegen die Annahme von feuchtem Getreide.
Es wurde bereits gemeldet, daß von den Kollektivwirtschaft 
ten und Einzelbauern vielfach Getreide schlechter Qualität 
und mit hohem Feuchtigkeitsgehalt an die staatlichen Be1'- 
reitstellungsorgane abgeliefert wird. W ie aus einem soeben 
veröffentlichten Erlaß des Zentralkomitees der Kommunisti
schen Partei der Sowjetunion hervorgeht, erfolgt die Ab
lieferung von feuchtem Getreide nicht selten in vollem E in
verständnis mit den lokalen Sowjetbehörden und P artei
organisationen. In dem neuen Erlaß wird festgestellt, daß 
ungeachtet des strengen Verbots, Getreide mit einem Feuch
tigkeitsgehalt von über 17o/0 anzunehmen, das Bezirkskomitee 
der Partei in Balta (Krim) im Einvernehmen mit dem Be
vollmächtigten des Komitees für Bereitstellungen Obodowski 
dem Leiter der dortigen staatlichen Getreideannahmestelle die 
Anweisung gegeben hat, Getreide mit einem Feuchtigkeits!- 
gehalt bis zu 23<>/o abzunehmen. Für die Erteilung dieser den 
Interessen des Staates zuwiderlaufenden Anweisung sind so
wohl Obodowski als auch der Sekretär des Bezirkskomitees 
der Partei Karzewitsch ihrer Posten enthoben worden, auch 
soll die Frage ihres weiteren Verbleibens in der Partei ge
prüft werden. Die Staatsanwaltschaft wird angewiesen, alle 
Personen, die solche gesetzwidrigen Anweisungen über die 
Annahme von Getreide mit hohem Feuchtigkeitsgehalt er
teilen, zur strafrechtlichen Verantwortung zu ziehen.

Rußland kehrt zum Achtstundentag zurück. Verschie
dene russische Gewerkschaftsorganisationen haben sich an die 
Zentralbehörden mit dem Ersuchen gerichtet, den 7 -Stunden- 
Tag, der vor zwei Jahren in M o s k a u  eingeführt wurde 
und als besonderer Beweis für die größeren Erfolge im so
zialen Recht gelten sollte, wieder in den 8 - S t u n d e n -  
T a g  umznwandeln. Diese Umwandlung soll aber, durch den 
besonderen Charakter der letzten Stunde verdeckt werden, 
dam it im Prinzip der 7-Stunden-Tag weiter bestehen soll- 
Die Arbeiter sollen nämlich gesetzlich 7 Stunden arbeiten, 
und die 8 . Stunde gegen Entlohnung in den W erken bleiben-
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Finnland.
Außenhandel. Im  A u g u s t  d. J. betrug der W ert der 

Einfuhr 388,5 Mill. Fmk., der W ert der Ausfuhr 579,2 Mill. 
Fmk., mithin der Ausfuhrüberschuß 190,7 Mill. Fmk-

Für die ersten 8 Monate stellt sich der W ert der E in 
fuhr auf 2 394,7 Mill. Fmk., der W ert der Ausfuhr auf*
3 216,7 Mill. Fmk. und der Ausfuhrüberschuß auf 822 Mill. 
Fmk. gegen 843,8 Mill. Fmk. in den ersten 8 Monaten 
1932. — Die Einfuhr weist allerdings in diesem Jahr bereits 
ein Plus von über 400 Mill. Fmk. auf, aber auch die Aus*- 
fuhr stieg im Vergleich zum Vorjahr gleichfalls um fast 
400 Mill. Fmk.

D ie Eierausfuhr. Die finnländische Eierausfuhr weist 
im laufenden Jah r im Vergleich zum Vorjahre eine starke 
Zunahme auf. In den ersten acht Monaten 1933 wurden 
118,2 Mill. Stück Eier im Gesamtgewicht von 6,8 Mill. kg 
exportiert gegenüber 70,7 Mill. Stück im Gewicht von
4 Mill. kg im entsprechenden Zeitabschnitt des Vorjahres. 
Im August gelangten 14,5 Mill. E ier (849 349 kg) zur Aus
fuhr gegenüber 11,2 Mill. Stück (652 884 kg) im August 1932.

Zur Beendigung des Seemannsstreiks. Die finnländische 
Seemanns- und Heizer-Union, die am 23. April d. J. alle 
finnländischen Handels- und Fahrgast-Schiffe im inländischen 
und ausländischen Verkehr in Streik erklärt hatte, um auf 
diese Weise den Abschluß eines Kollektivvertrages mit den 
Reedereien zu erzwingen, hat am 29. 8. beschlossen, den 
Streik mit sofortiger W irkung abzubrechen. Sie hat dabei 
mitgeteilt, daß der Hauptzweck des Streiks nicht hat e r
reicht werden können, weil die Reeder sich der Forderung der 
Union auf Abschluß eines Kollektivvertrages nicht gefügt 
hätten, daß aber in gewissem Umfange eine E r h ö h u n g  
d e r  H e u e r n  habe erzielt werden können. D er Streik hat 
den finnländischen Reedereien nur in Leningrad einige Schwie
rigkeiten bereitet, im übrigen hat er sich nicht ausgewirkt;.

Eintritt in die Oslokonferenz? Die finnländische Regie
rung hat dem Reichstag eine R e g i e r u n g s v o r l a g e  zu- 
gestellt, in welcher d e r  E i n t r i t t  F i n n l a n d s  i n  d i e  
O s l o  e r  K o n v e n t i o n  b e a n t r a g t  w i r d .  Die V er
handlungen mit den Oslomächten haben sich bekanntlich über 
ein Jahr hingezogen.

Aenderung des finnländisch'-französischen H andelsver
trages!. Durch ein mittels Notenaustausch am  21. 8. 33 ab 
geschlossenes Abkommen mit Frankreich sind die finnlän,- 
dischen Bestimmungen über die Verzollung von W eizen
futtermehl aus Kleie geändert und die Frankreich in dem Z u
satzabkommen vom 20. 2. 33 hinsichtlich der Tarifnummiem 
468 a —c des finnländischen Zolltarifs (Lackleder) eingeräum 
ten Zollermäßigungen gestrichen worden. Ferner hat F rank 
reich Finnland in dem neuen Abkommen gewisse Zugeständ
nisse über die Verzollung von Drechslerwaren gemacht.

Nach den bisherigen Bestimmunngen mußte eine kleie
artige W are, wenn sie nach Tarifnummer 49 des finnlän
dischen Zolltarifs mit 0,15 Fmk. für 1 kg verzollt werden 
sollte, einen Aschegehalt von mindestens 3,2% ihrer T rocken
substanz haben. Sie wurde aber ohne Rücksicht auf ihren 
Aschegehalt als Mehl verzollt, wenn festgestellt werden 
konnte, daß ihr auf künstliche Weise mineralische Stoffe 
beigemengt waren. Nach dem neuen finnländischi-franzö- 
sischen Abkommen, dessen Bestimmungen auf Grund der 
Meistbegünstigung auch für D e u t s c h l a n d  gelten, ist 
der Mindestgehalt für Weizenfuttermehl an Naturasche auf 
2,4o/o erm äßigt und eine Beimengung von mineralischen 
Stoffen bis zu 2 0/0 des Gesamtgewichtes zugelassen worden, 
doch muß der gesamte Aschengehalt mindestens 3,2% aus
machen. Zur Kontrolle der Beimengung müssen die V er
packungen Aufschriften tragen, aus denen sich ergibt, welche 
Arten von mineralischen Stoffen beigemengt worden sind 
und in welchem Verhältnis sie zur W are stehen.

Das neue Abkommen kann mit einer Frist von 2 M o
naten gekündigt werden.

Die neuen Bankraten. Die Finnlandsbank setzte am 
5. 9. den Diskont zu 5 0/0 herab. Bei der Kreditgewährung! 
kommen nun folgende Zinssätze in Anwendung: 
bei der Diskontierung von reinen W arenwechseln

mit einer Laufzeit bis zu 3 Monaten . . .  5%
bei der Diskontierung anderer Wechsel, je nach

Art und Laufzeit der W e c h s e l .........................51/2—6 %.
und bei Irfypotheken-Darlehen und Kassakredi-

tiven, je nach Art und Sicherheit des Kredits 5—6%|.

Erhöhung des Vermahlungs- und des Beim engungs
prozentsatzes für einheimischen R oggen und RoggenmehL
Der Staatsrat hat unter Aenderung seines Beschlusses vom 
27. 7.33 den Vermahlungsprozentsatz für einheimischen Roggen 
sowie den Beimengungsprozentsatz für einheimisches Roggen
mehl vom 15.9.33 ab bis auf weiteres auf je 50% festgesetzt. 
Der Vermahlungs- bzw. der Beimengungsprozentsatz ist also 
von 1% auf 50% erhöht worden.

Rückgang des Verbrauchs ausländischer alkoholischer 
Getränke. Nach einem Bericht der Alkoholmonopol-Gesell
schaft — O/Y Alkoholiliike A/B, Helsingfors — über das 
Geschäftsergebnis im ersten H albjahr des laufenden Jahres 
ist der V e r k a u f  v o n  B r a n n t w e i n  im Vergleich zu 
dem Durchschnittsverkauf von sechs Monaten des Vorjahres, 
in Litern berechnet, um 35,2 o/0 zurückgegangen, wogegen 
der Verkauf von sonstigen s t a r k e n  G e t r ä n k e n  um 
21,9o/o gestiegen ist. D er Anteil von W e i n  am Verkauf ist 
um 5,5o/o gesunken, dagegen hat sich der Verbrauch von 
M a l z g e t r ä n k e n  (Bier) um nicht weniger als 83,1% e r
höht. Der Gesamtverkauf in den ersten sechs Monaten des 
laufenden Jahres um faßt 1510 500 1 Branntwein, 587 200 1 
andere starke Getränke, 209 300 l [Weine und 3 151500 1 M alz- 
getränke (Bier) mit einem Alkoholgehalt von 2,25 Gewichts
prozent und mehr.

Der Verkaufswert dieser W aren hat sich auf insgesamt
155,1 Mill. Fmk. gestellt. E r ist dem Durchschnittswert von 
sechs Monaten des Vorjahres gegenüber um 12,2 % zurück
gegangen. ! !

Von den abgesetzten starken Getränken entfielen 860/0 
auf einheimische und 140/0 auf ausländische Ware. Bei Weinein 
stellte sich das gleiche Verhältnis auf 19,lo/o und 80,9o/0. Der 
gemeinsame Anteil der einheimischen starken Getränke und 
Weine an der verkauften Gesamtmenge dieser W aren hat in 
der Berichtszeit 79,9% gegen 67,7% im Jahre 1932 und der 
der gleichartigen ausländischen W aren 20,10/0 gegen 32,3% 
des Vorjahres ausgemacht.

Von den M alzgetränken (Bier) war das Bier 3. Klasse 
(mehr als 3,2 Gewichtsprozent Alkohol) mit 98,5o/o des g e
samten M alzgetränke-Verkaufs am meisten nachgefragt.

Vorschriften für Aufzüge. Auf Beschluß des H andels
und Industrieministeriums sind besondere Vorschriften für 
die Ausführung, die Montierung, den Betrieb, die Pflege und 
die Besichtigung von Aufzügüen erlassen worden. Es handelt 
sich um:

1. Personenaufzüge und ihnen gleichgestellte W arenauf1- 
züge, bei denen der Führer den Korb begleitet,

2. W arenaufzüge, bei denen weder der Führer noch andere 
Personen die Körbe begleiten,

3. kleine Aufzüge, die Lasten wie Eßw aren, Wäsche, Holz, 
Bücher usw. in Mengen von 10—100 kg befördern und 
bei denen die innere Bodenfläche des Korbes höchstens
0,7 qm beträgt.
Der Flugverkehr hat sich im e r s t e n  H a l b j a h r  1933 

günstig entwickelt; es kamen mit Flugzeug an 984 Passagiere 
(1932: 832), es reisten mit Flugzeug ab 1128 Passagiere 
(1932: 909). —

Schiffahrt. Die von der Seefahrtsbehörde geführte 
Statistik ergibt in der direkten Auslandsschiffahrt für das erste 
H albjahr 1933 beträchtlich höhere Ziffern als in der ent
sprechenden Zeit 1932.

Januar—Juni 1933 .Januar—Juni 1932 
Anzahl Nrgt. Anzahl Nrgt.

E s kamen ein 2 544 1 689 770 2 050 1 358 392
E s gingen aus 2 492 1 592 640 2 085 1299 323

Der P a s s a g i e r v e r k e h r  im ersten H albjahr 1933 
hat auch etwas zugenommen:

Januar—Juni 1933 Januar—Juni 1932
E s kamen an 19 812 Passagiere 19 386 Passlagiere,
Es reisten ab 18112 Passagiere 16129 Passagiere.

Die staatlichen Holzauktionen haben am 12. und 13.
Septem ber d. J. in U l e a b ö r g  ihren Anfang genommen. 
Die Preise waren durchschnittlich um 15—25 Prozent höher 
als im vorigen Jahr. Die Holzauktion in Tammerfors fand 
am 15. und 16. Septem ber und in W iborg am 18. und 191. 
September statt.
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Bearbeitet vom Verkehrsbüro der Industrie- und Handelskammer zu Stettin.

a) Deutsche Tarife.
Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 5 (Verkehr deutsche 

Seehäfen—Polen und um gekehrt). Die Geltungsdauer des 
Mindestmengentarifs für Eisen im Abschnitt F (Besondere 
Frachterm äßigungen) Abt. A wurde um ein weiteres Jah r 
bis zum 14. September 1934 einschließlich verlängert.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II b (Ausnahmetarife).
Der Ausnahmetarif 1 G 2 (H olz zur Ausfuhr) wird 

unter Erweiterung des W arenverzeichnisses und unter gleich
zeitiger Aufhebung der bisherigen Ausgabe zum 1. Oktober
1933 neu herausgegeben. Erschwerungen treten erst mit W ir
kung vom 1. Dezember 1933 in Kraft.

Der Ausnahmetarif 1 8  2 (H olz  zur Ausfuhr über See) 
wird unter Erweiterung des W arenverzeichnisses und gleich
zeitiger Aufhebung der bisherigen Ausgabe zum 1. Oktober
1933 neu herausgegeben.

Der Ausnahmetarif 1 S 4 (Bierfässer zur Ausfuhr über 
S ee) wird unter Einarbeitung der in der Zwischenzeit durch
geführten Ergänzungen und unter Aufhebung der bisherigen 
Ausgabe vom 1. Oktober 1933 neu herausgegeben.

Der Ausnahmetarif 2 B 8 (Steingrus usw .) wird unter 
gleichzeitiger Aufhebung der bisherigen Ausgabe mit Gültig
keit vom 1. Oktober 1933 neu herausgegeben.

Der Ausnahmetarif 2 B 67 (Kreidestein, roh) wurde 
zum 25. September 1933 eingeführt. E r gilt für rohen Kreide
stein zur Verwendung in Zuckerfabriken im Versand von 
bestimmten Bahnhöfen nach allen Bahnhöfen der Deutschen 
Reichsbahn, in deren Bereich sich Zuckerfabriken befinden, 
sowie nach den Bahnhöfen Braunschweig Nord und Fallers
leben BLE.

Der Ausnahmetarif 2 S 1 (K ieselerde) wurde unter 
gleichzeitiger Aufhebung der bisherigen Ausgabe zum 15. 
September 1933 neu herausgegeben.

Im Ausnahmetarif 7 B 11 (N ickelerze) wurde der Gül
tigkeitsverm erk wie folgt geändert: „Gültig bis auf jeder
zeitigen Widerruf, längstens bis 30. September 1934“ .

Der Ausnahmetarif 12 B 24 (Gerbstoffauszüge) wurde 
zum 1. Oktober 1933 eingeführt. E r gilt für Gerbstoffaus1- 
züge, feste oder flüssige, von bestimmten Bahnhöfen nach 
allen Bahnhöfen und GrenzÜbergangspunkten. Mit dem 
gleichen Tage tritt der Ausnahmetarif 12 ’A 3 für Gerbstoff- 
auszüge zur Ausfuhr außer Kraft.

Der Ausnahmetarif 12 A 3 (Gerbstoffauszüge zur Aus
fuhr) wird durch die Einführung des Ausnahmetarifs 12 B 24 
für Gerbstoffauszüge zum 1. Oktober 1933 gegenstandslos. 
E r tritt daher mit dem gleichen,rTage außer Kraft.

Im Ausnahmetarif 14 B 2 (Braunkohlenbenzin) wurden 
im Gültigkeitsvermerk die W orte „ längstens bis 30. Septem 
ber 1933“ geändert in „längstens bis 30. September 1934“ .

Im Ausnahmetarif 14 B 3 (Benzin, synthetisches) wurden 
im Gültigkeitsvermerk die W orte „längstens bis 30. Septem 
ber 1933“ geändert in „längstens bis 30. September 1934“ .

Der Ausnahmetarif 16 B 4 (Kartoffeln, frische, zur Her
stellung von Kartoffelstärkemehl) trat zum 14. September
1933 in Kraft. E r gilt von allen Bahnhöfen der Deutschen 
Reichsbahn und den Bahnhöfen einiger Privatbahnen, die vom 
Empfangsbahnhof 350 km  und mehr entfernt liegen, nach 
Emlichheim.

Der Ausnahmetarif 23 B 11 (M öbelwagen ohne Kraft
betrieb) wurde zum 15. September 1933 eingeführt. E r gilt 
für Möbelwagen ohne Kraftbetrieb, mit Umzugsgut beladen 
oder leer, zwischen allen Bahnhöfen und Grenzübergangs- 
punkten auf Entfernungen bis 250 km mit Ausnahme des 
Verkehrs mit einigen Privatbahnen.

b) Deutsche Verbandtarife.
Deutsch-Belgischer Gütertarif. Mit Gültigkeit vom 15. 

September 1933 wurde Heft 1 durch eine Neuausgabe 
ersetzt.

Deutsch-Schweizerischer Gütertarif, Teil II, Heft 8 
(Zuckertarif). Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1933 wurde 
der Nachtrag III herausgegeben.

c) Ausländische Tarife.
Oesterreichisch-Italienischer Güterverkehr. Mit Gültig

keit, vom 1. Oktober 1933 wird zum Tarif, Teil II B, der 
N achtrag V herausgegeben.

Tschechoslowakisch-Ungarischer Eisenbahnverband. Mit 
Gültigkeit vom 1. p k to b e r 1933 wurde Heft 5 (G etreide

tarif) unter gleichzeitiger Aufhebung der bisherigen Ausgabe 
neu herausgegeben.

d) Verschiedenes.
Aenderungen von Bahnhofsnamen. Mit Gültigkeit vom 

8 . Oktober 1933 wird der nachstehende Bahnhofsname wie 
folgt geändert:

von: ______. ________ . auf:________  .
Tiengen Tiengen (Oberrhein).

Kursänderungen. Im Verkehr mit nachstehenden L än
dern wurden die Kurse wie folgt festgesetzt:

b)_______________________________________ Versandüber- 
Verkehr mit a) Erhebungskurs_______ weisungskurs______

ab 13. Septem ber 1933
Dänemark 1 Kr. =  61 Rpf. 1 Rm. C— 1,67 Kr.
Schweden 1 Kr. -=  70 Rpf. 1 Rm. = 1,44 Kr.
Norwegen 1 Kr. =  68 Rpf. 1 Rm. == 1,49 Kr.
China u. Japan 1 Dollar == 297 Rpf. 1 Rm. — 0,34 Dollar.

ab 16. September 1933
China u. Japan 1 Dollar =  291 Rpf. 1 Rm. =-= 0,35 Dollar.

ab 19. Septem ber 1933*
Dänem ark 1 Kr. =  60 Rpf. 1 Rm. 1,69 Kr.
Schweden 1 Kr. =  69 Rpf. 1 Rm. 1,47 Kr.
Norwegen 1 Kr. =  67 Rpf. 1 Rm. =: 1,50 Kr.
China u. Japan 1 Dollar =  283 Rpf. 1 Rm. — 0,36 Dollar.

ab 21. September 1933
Dänemark 1 Kr. =  59 Rpf. 1 Rm. 1,71 Kr.
Schweden 1 Kr. =  68 Rpf. 1 Rm. =: 1,48 Kr.
Norwegen 1 Kr. — 66 Rpf. 1 Rm- = 1,52 Kr.
China u. Japan 1 Dollar =  275 Rpf. 1 Rm. .== 0,37 Dollar-

L e b e n s v e r s i c h e r u n g s * G e s

»ALTE BERLINISCHE VON
B E R L I N  S W  68 •  M A R K G R A F E N «

FAMILIEN-, ALTERS- UND KINDERVERSICHERUNGEN 
BERUFSAUSBILDUNG-,BRAUTAUSSTEUER- U.TEILHABER

VERSICHERUNGEN

Beachten Sie bitte unsere Beilage!
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m itte ilungen 
der Industrie-  und. Handelskammer zu Stettin

Verkehrswesen.
Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen. Der H err Reichs

verkehrsminister hat am 19. August 1933 an den Preußischen 
Minister für W irtschaft und Arbeit das folgende Schreiben 
gerichtet:

„Um  die gesetzliche Neuregelung des Güterfernverkehrs 
mit Kraftfahrzeugen und die künftige Organisation dieses V er
kehrs nicht unnötig zu erschweren, will es mir zweckmäßig 
erscheinen, daß Genehmigungen gemäß §§ 18 ff. der V erord
nung vom 6. Oktober 1931, fünfter Teil, Kapitel V (Uejber- 
landsverkehrsordnung) vorläufig nicht weiter erteilt werden. 
Ich ersuche ergebenst, die Ihnen unterstellten Behörden mit 
entsprechender Weisung zu versehen.“

Verkehrserleichterungen im Fireibezirk. Die Stettiner 
Hafengesellschaft teilt mit, daß zur Erleichterung des V er
kehrs ab Montag, den 2. Oktober 1933, das Tor III wieder 
geöffnet wird.

Post, Telegraphie.
Uebersicht

der Postpaketverbindungen von deutschen Häfen nach fremden
Ländern.

(Monat Oktober 1933).

Bestim
mungs

land

Lettland

Estland

Finnland

3 0—- sjj-8<n
c

<

» 0o» z
ae» ujo O

< . 
t> Üb

< Q^ o» N

Einschif
fungs
hafen

Stettin

d e s  S c h i f f e s

Abgang
(ungefähr)

3.10.15l / 4 
10 . „ * 
17. „ „ 
24. „ „ 
31. „ „

4. „ 16<x>
6 . ,  18 H
7. „ 16oo

13. „ 1 8 V 2
14. „ 16°o
20. „ lS1̂
2 1 . „ 16°o
27. „ I 8V2
28. „16°°

4. „ 160«
6. 9. 18V2
7. „ I 600 
7. „ 15V2

13. „ 1 8 V ,
13. „ 1 8 1/*
14. „ 16°o
20 . „ 181/2
21. „ I 600 
2 1 . „ 1 5 7 *  
27. „ 181/',
27. „ I 8V2
2 8 . „ 1 6 °o

Name

Brandenb.

Ariadne
Wartburg
Nordland
Straßbürg
Ariadne
Wartburg
Nordland
Straßburg
Ariadne

Ariadne
Wartburg
Nordland
Nürnberg
Straßburg
Straßburg
Ariadne
Wartburg
Nordland
Nürnberg
Straßburg
Straßburg
Ariadne

Eigentümer
Schiffs

gesellschaft

Rud. Christ 
Gribel 
Stettin

2)
1)
1)
1 )
2)
1)
1 )
1)
2)

2)
1 )
1)
1)
1)
1)
2)
1)
1)
1)
1)
•1 )
2)

Überfahrtsdauer

bis
Hafen

Riga

Reval

Helsingfors
W iborg/Kotka

Helsingfors
Abo

W iborg/Kotka
Abo

Helsingfors
W iborg/K otka

Helsingfors
Abo
Abo

W iborg/K otka
Helsingfors

Std.

40
40
40
40
40

42
50
40
50
42
50
40
50
42

46
72
44

72

46
72
44

72
46

Anmerkung: ^
J|) Eigentüm er Rud. Christ. Gribel in Stettin.
2) Finnische Dampfschiffsgesellschaft in Helsingfors, 

V ertreter Gustav Metzler in Stetin.
Aenderungen Vorbehalten.

Außenhandel.
Ursprungszeugniszwang für alle Sendungen nach der 

Türkei. Nach einer neu ergangenen ergänzenden M ittei
lung sind ab 20. September 1933 a l l e  S e n d u n g e n  au,s( 
dem Ausland nach der Türkei ursprungszeugnispfliichtig;. 
Für die Beglaubigung der Ursprungszeugnisse von Sendun
gen mit einem Fob-W ert bis zu RM. 114,50 einschließlich 
wird jedoch seitens der Türkischen Konsulate keine Gebühr 
erhoben. Es ist außerdem  noch besonders darauf hinzul*

weisen, daß nicht der Cif-Wert, sondern der F o b - W e r t  den 
Ursprungszeugnissen bezw. bei der Erhebung der .Beglaubig 
gungsgebühr zugrunde zu legen ist. Die Beglaubigfungsgebühr 
beträgt bis zu RM. 4 600 W ert V2%> für den der gleichen 
Sendung, der über RM. 4 600.— ist,. 1/40/0.

Ausfuhr von Fischrogen nach der Schw eiz. Das 
schweizerische Veterinäram t in Bern teilt mit, daß in letzter 
Zeit die Fälle sich mehrejn, in welchen versucht würde;,, 
die verschiedensten Arten von Fischrogen unter der Bei
zeichnung „K aviar“ in den Handel zu bringen. Als Kaviar 
seien nach dem bisherigen Handelsgebrauch nur die von 
Häuten und Sehnen befreiten schwarzgrauen bis graubraunen, 
mit Salz zubereiteten Rogen der Störarten zu verstehen. Die 
Bezeichnung von Rogen anderer Fische als Kaviar sei irre 
führend und bedeute eine Benachteiligung des Konsumenten. 
U nter der Bezeichnung „K aviar“ dürften künftig nur noch 
Rogen der Störarten zur grenztierärztlichen) Untersuchung an
genommen werden, Fischrogen anderer Herkunft sei als 
solcher unter Angabe des verwendeten Fisches zu deklja- 
rieren. Sendungen mit irreführenden Bezeichnungen seien 
zurückzuweisen. Zur Erlangung einer besseren H altbarkeit 
werde auf Zusehen hin für sämtliche Arten von Fischrogen 
ein Zusatz von 5 g 'Borsäure pro kg Rogen gestattet. Die 
Einfuhrsendungen t seien auf Verfälschungen, Verderbnis, 
künstliche Färbung und Zusatz von unerlaubten Konservie
rungsmitteln zu untersuchen. Die Einfuhr von Fischrogen 
jeder Art bleibe bis auf weiteres auf die Zolläm ter Zürichf- 
Post, Basel, Buchs, Chiassto und Genf beschränkt.

Devisenbewirlsdiaffung.
Schriftverkehr mit dem ReichsWirtschaftsministerium.

Das Reichswirtschaftsministerium macht darauf aufmerksam, 
daß noch immer vom In- und Auslande zahlreiche Anträge in 
Devisenangelegenheiten unmittelbar bei ihm eingehen, für die 
die Devisenbewirtschaftungsstellen (Anschrift: „D er Präsident 
des Landesfinanzamts als Stelle für Devisenbewirtschaftung“ ) 
zuständig sind. Da solche Anträge ohne Bearbeitung vom 
Reichswirtschaftsministerium an die zuständige Devisenbe;- 
wirtschaftungsstelle weitergegeben werden, erleidet ihre Be
arbeitung eine vermeidbare Verzögerung. Einsprüche gegen 
Entscheidungen der Devisenbewirtschaftungsstellen und Dienst- 
aufsiehtsbeschwerden sind nicht unm ittelbar an das jleichs:- 
wirtschaftsministerium, sondern bei der Devisenbewirtschafte 
tungsstelle, die die Entscheidung getroffen hat, einzureichen. 
Diese ist verpflichtet, solche Eingaben mit einer Stellungl- 
nahme an das Reichswirtschaftsministerium. weiterzugeben. 
Für den Schriftwechsel mit dem Reichswirtschaftsministerium, 
der bei Beachtung der vorstehenden Ausführungen verbleibt, 
wird zur Erleichterung des Geschäftsverkehrs empföhlen, in 
der Anschrift die W orte „betrifft Devisen“ hinzuzusetzen.

Maßnahmen gegen Kapitalflucht. Der Reichs wirtschaftsr- 
minister hat durch einen E rlaß an die Devisenbewirjtschaf- 
tungsstellen neue Vorschriften zur Verhinderung der 'Kapital
flucht erlassen, nachdem  in der letzten Zeit die W ahrneh
mung gemacht worden ist, daß Kapitalflüchtige, insbesondere 
Auswanderer, erhebliche Vermögenswerte in Gestalt von 
W aren oder durch Verrechnung mit W arengeschäften ins 
Ausland zu schaffen suchen. Auswanderer, welche W aren 
nach dem Ausland ausgeführt haben, ohne den entsprechenden 
Ausfuhrerlös an die Reichsbank abgeliefert zu haben, müssen 
in ihrem Auswanderungsantrag die Mitnahme dieser W aren 
bzw. die beabsichtigte Einziehung ihres Gegenwertes im Aus
land angeben, wenn s ie ' sich nicht der Gefahr aussetzen 
wollen, daß eine etwaige Genehmigung wegen unvollstän
diger Angabe wichtiger Tatsachen als erschlichen angesehen 
und ein Verstoß gegen die §§ 36, Ziff. 7, 37, Ziff. 3 der Det 

.visenordnung als vorliegend erachtet wird.
Ferner sind Maßnahmen getroffen worden, um die 

Bezahlung deutscher Ausfuhrwaren aus inländischen Guthaben 
von Kapitalflüchtigen, die sich auf Grund dieser Zahlungen 
Auslandsguthaben schaffen wollen, zu unterbinden. Aus dem 
Ausland wird den daran interessierten inländischen Personen 
häufig vorgeschlagen, Zahlungen auf besondere Konten bei 
deutschen Banken oder unmittelbar an deutsche Ausfuhr
firmen zu leisten, wofür dem Einzahler eine entsprechende1 
Auszahlung im Ausland in ausländischer W ährung, meist 
unter Abzug eines gewissen. Diskonts,, in Aussicht gestellt
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wird. Derartige Zahlungen an Inländer sind, da sie für Rech
nung von Ausländern erfolgen, nach der Devisenordnung 
verboten, sofern sie nicht mit Genehmigung der Devisenbe- 
wirtschaftungsstelle erfolgen. Auch die deutschen Ausfuhr
firmen haben die Pflicht, derartigen Machenschaften en t
gegenzutreten, soweit sie mit solchen befaßt werden. Aller
dings bedarf es nach den Devisenvorschriften keiner G e
nehmigung, wenn der inländische Gläubiger zur T ilgung 
seiner Forderung gegen einen Ausländer Beträge aus dem 
Inland entgegennehmen will. Der deutsche Ausführer oder 
sonstige Gläubiger setzt sich aber dem Verdacht einer Bei
hilfe zu einer devisenrechtlich verbotenen und strafbaren, 
Handlung des Einzahlenden aus, wenn er derartige Zahlungen 
von'.Unbekannten Personen entgegennimmt, mit denen er bis
her in keiner Geschäftsverbindung stand und die auch offen
bar nicht in geschäftlicher Verbindung mit seinem ausländi
schen Schuldner stehen.

Der ‘Reichswirtschaftsminister hat daher über die w irt
schaftlichen Spitzenverbände die in Frage kommenden 
Firmen darauf hingewiesen, daß von ihnen erwartet werden 
muß, daß sie derartige Zahlungseingänge der für den E in
zahler zuständigen Devisenbewirtschaftungsstelle mitteilen, da
mit diese der Angelegenheit nachgehen und etwaige Kapital
verschiebungen aufdecken kann.

Steuern, Zölle.
Verlängerung der SteuergutScheinverordnung. Das Aus

gabejahr für Steuergutscheine läuft bekanntlich am 1. O k
tober d. Js. ab. Für Steuern, die bis zu diesem Termin zwar 
fällig, aber nicht bezahlt worden sind, können später keine 
Steuergutscheine mehr beansprucht werden. Ist die Bezah
lung der fälligen Steuern jedoch rechtzeitig vor dem 1. O k
tober erfolgt, so kann der Steuerpflichtige die Erteilung vön 
Steuergutscheinen noch bis zum 31. März 1934 beantragen.

Hierzu ist zu bemerken, daß  es dem Grundgedanken 
der SteuergutScheinverordnung entsprochen hätte, wenn sich 
unmittelbar an das Ende der Ausgabefrist eine entsprechende 
Steuersenkung angeschlossen hätte. Da eine S teuersen
kung auf dem Gebiet der Umsatzsteuer, der Grundsteuer 
und der Gewerbesteuer in dem für die Steue^gutscheinei 
bisher gewährten Ausmaß gegenwärtig nicht möglich er
scheint, hat sich der Deutsche Industrie- und H andelstag 
beim Reichsfinanzministerium für eine Verlängerung des 
Steuergutscheinverfahrens eingesetzt. Vom Reichsfinanzmini
sterium ist jedoch diese Frage entschieden verneint worden. 
Den vom Deutschen Industrie- und Handelstag hervorge
hobenen Umstand, daß von den für die Steuergutsche.in- 
gewährung in Aussicht genommenen rd. 1500 Mill. RM. erst 
etwa drei Fünftel zurzeit ausgegeben worden sind, glaubt das 
Reichsfinanzministerium nicht als Beweis für eine Verlänge
rungsmöglichkeit anerkennen zu können. Es wird vielmehr 
geltend gemacht, daß ein großer Teil der Anträge auf Erv. 
teilung von Steuergutscheinen noch nicht gestellt, aber bis 
zum 31. März 1934 mit Sicherheit zu erwarten sei. Im übri
gen spreche gegen die Verlängerung des Steuergutscheinver
fahrens die Erwägung, daß der Reichshaushalt bereits bis 
1938 vorbelastet ist, und daß diese Vorbelastung nicht Verf- 
größert werden dürfe. Außerdem befürchtet man offenbar, 
daß die Verlängerung des Steuergutscheinverfahrens zu einer 
verstärkten Inanspruchnahme der Reichsbank führen müsse, 
die nicht wünschenswert ist.

Steuerfreiheit für Ersatzbeschaffungen. In einem Rund 
erlaß vom 20. August 1933 weist der Reichsminister der 
Finanzen darauf hin, daß sich bei der Fülle der wirtschaft
lichen Gestaltungsmöglichkeiten im einzelnen Fall nicht immer 
mit Sicherheit übersehen läßt, ob die Voraussetzungen des 
Gesetzes über Steuerfreiheit für Ersatzbeschaffungen (Ab
schnitt II des Gesetzes zur Verminderung der Arbeitslosig
keit vom 1. Juni 1933, RGBl. I S. 323, 324) immer gegeben 
sind. Da die Steuerpflichtigen aber W ert darauf legen, bereits 
vor Beschaffung des neuen Gegenstandes zu wissen, ob 
ihnen die Steuervergünstigung zusteht, bestimmt der Reichs
finanzminister folgendes:

Steuerpflichtige können ihr Finanzamt um Auskunft 
darüber bitten, ob ihnen die Steuervergünstigung nach dem 
Gesetz über Steuerfreiheit für Ersatzbeschaffungen zusteht. 
Sie haben in dem Fall dem Finanzamt * die Angaben zu 
machen, deren es bedarf, um die Frage -zu prüfen. Als 
solche Angaben kommen insbesondere in Betracht:

1. Beschreibung des neuen und des alten Gegenstandes,
2. Mitteilung über den Zeitpunkt der Anschaffung oder

H erstellung des alten Gegenstandes und darüber, was
mit dem alten Gegenstand geschieht,

3. Mitteilung über den Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung,,
4. Mitteilung über die Maßnahmen, die sicherstellen, daß

die Verwendung des neuen Gegenstandes nicht zu einer
Minderbeschäftigung von Arbeitnehmern im Betrieb des
Steuerpflichtigen führt.
Das Finanzamt hat diese Angaben zu prüfen und dem 

Antragsteller mitzuteilen, ob es glaubt, dem Steuerausschuß 
vorschlagen zu können, die Steuervergünstigung zu gewähren.

Der Steuerpflichtige kann seine Fragen auf einzeihe 
Punkte beschränken, z. B. darauf, ob ein bestimmter G egen
stand anzusehen ist:

1. als „Maschine, Gerät oder ähnlicher Gegenstand“,
2. als dem alten „gleichartig“ ,
3. als „inländisches Erzeugnis“ im Sinn des Gesetzes.

Auch in solchen Fällen hat das Finanzamt dem Steuer
pflichtigen seine Auffassung mitzuteilen.

Jede Auskunft des Finanzamts muß den Hinweis d ar
auf enthalten, daß eine endgültige Entscheidung erst im V er
anlagungsverfahren getroffen wird.

Mitteilungen der bezeichneten Art dürfen im einzelnen 
Fall nur an denjenigen gegeben werden, der die S teuerver
günstigung in Anspruch nehmen will, oder an seinen B e
vollmächtigten. Anderen Personen darf Auskunft nicht g e 
geben werden.

Geld-, Bank' und Börsenwesen.
Beschlüsse der Zulassungsstelle. Durch Beschluß der 

Zulassungstelle für W ertpapiere an der Börse zu Stettin sind 
auf Grund des ordnungsmäßig bekanntgemachten Prospektes 
zum Handel und zur Notiz an der Börse zu Stettin wieder*, 
zu gelassen
n o m .  R M. 4 4 40 0 0 0 .— A k t i e n  d e r  A k t i e n  r G e -  
s e l l s c h a f t  d e r  C h e m i s c h e n  P r o d u k t e n  - F a 

b r i k e n  P o m m e r e n s d o r f  - M i l c h  z u  S t e t t i n ,
3 5 0 0  S t ü c k  ü b e r  j e  RM.  1 0 0 0 .—

N r. 1 — 3 500
u. 9 4 0 0  S t ü c k  ü b e r  j e R M.  1 0 0 ,—,

N r. 3 5 0 1 — 12 9 0 0 ,  
und durch den Börsenvorstand, Abteilung W ertpapierbörse, 
eingeführt worden.

Priilungswesen.
Ergebnis der freiwilligen Handlungsgehilfenprüfungen 

der Industrie- und Handelskammer. Vor einigen Tagen fan
den die mündlichen Handlungsgehilfenprüfungen statt. Zur 
Prüfung waren 13 Prüflinge erschienen, nachdem zwei schon 
auf Grund des nicht genügenden Ergebnisses der schriftlichen 
Arbeiten von der mündlichen Prüfung zurückgestellt werden 
mußten. Von den 13 Prüflingen haben 12 die Prüfung be
standen, nämlich in der Gruppe K o n t o r  Willi H äsa-1 
Buchholz, Siegfried Pielm ann-Ankiam,. E rnst Stäbner-Stettin, 
Rudolf Strutz-Stettin, Gertrud Timm-,Stettin, die letzten beiden 
mit „gut“ . Willi Häse konnte das Prädikat „sehr gu t“ zu
erteilt werden. In der Gruppe K o l o n i a l w a r e n  e i n -  
z. e i h a n d e l  haben die Prüfung folgende Prüflinge bestan
den: Willi Kramer-Stettin, Siegfried-Karl Gencke-Stettin, 
Ernst Kohls-Wangerin, Walter Sommerlatte-Sandförde, die 
letzten drei mit „gu t“ , in der Gruppe T e x t i l w a r e n 
e i n z e l h a n d e l  Ursula Falkenthal-Stettin, ebenfalls mit 
„gu t“ . Schließlich haben die Prüfung in der Gruppe V e r 
s i c h e r u n g s g e w e r b e  Helmut Miermeister-Stettin und 
in der Gruppe S c h i f f a h r t  Karl Krüger-Stettin bestanden. 
Das Ergebnis der diesjährigen Herbstprüfung hat im allge
meinen recht befriedigen können, und es konnte von dem 
Prüfungsausschuß festgestellt werden, daß die Leistungen sich 
teilweise nicht unerheblich gegenüber den früheren Prüfungen 
verbessert haben: Zu bedauern ist, daß sich insgesamt nur
15 Lehrlinge bzw. Handlungsgehilfen zur diesjährigen H erbst
prüfung gemeldet haben. Es steht zu hoffen, daß eineii 
stärkeren Beteiligung an den Prüfungen, deren 'B edeutung in 
immer breiteren Kreisen anerkannt wird, auch seitens der 
Unternehmer dadurch Vorschub geleistet wird, daß 'sie1 
künftig nur noch geprüfte Handlungsgehilfen einstellen. Im 
übrigen dürfte von Interesse sein, daß zurzeit von verschie
denen Seiten auch die Frage der Einführung obligatorischer 
Handlungsgehilfenprüfungen geprüft wird. Es muß immerhin 
damit gerechnet werden, daß die Erhebungen, die in dieser 
Richtung angestellt werden, unter Umständen schon »sehr 
bald zu dem Ergebnis führen können, daß die bisherigen 
freiwilligen Handlungsgehilfenprüfungen in Zwangsprüfungen 
für alle Lehrlinge, die ihre Lehrzeit beendet haben, umge* 
wandelt werden.
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Innere Angelegenheiten.
Verleihung von Ehrenurkunden. Von der Industrie

land Handelskammer zu Stettin sind an folgende Herren für 
lang jährige und treue Dienste Ehrenurkunden verlitehen 
w orden:

1. Erich M ä h 1 (25. Jah re  bei der Firm a Eugen R üden
burg, Stettin;);

2. Max P a h n k e ,  (25 Jahre bei der Bohrisch Brauerei 
Aktiengesellschaft, Stettins);

3. Konstantin G o r  s ku - l l  a  (25 Jahre bei der Firm a 
Philipp Holzmann Aktiengesellschaft, Frankfurt a. M.). 
Beeidigung von Sachverständigen. In der Sitzung des

geschäftsführenden Ausschusses der Industrie- und H andels
kam m er zu Stettin am 5. September 1933 sind nachstehende 
H erren als Sachverständige öffentlich angestellt und beeidigt 
w orden:

1. W alter C o c h a n s k i ,  Stettin, für Neutuchabfälle,
2. Otto G r ü t z m a c h e r ,  Stettin, für Rundfunkempfänger, 

Lautsprecher, Rundfunkröhren und Kraftverstärkeranj- 
lagen,

3. Friedrich G o e m a n n ,  Stettin, für Futterm ittel einschl. 
Oelkuchen und Oelkuehenmehl,

4. Emil K u n z ,  Stettin, für Getreide all,er Art,
5. Carl R a d c z e w s k i ,  Stettin, für Getreide aller Art, 

Futterm ittel einschl. Oelkuchen und Oelkuehenmehl sowie 
Mehl,

G. Friedrich Wilhelm S c h r ö d e r ,  Stettin, für F u tter
mittel einschl. Oelkuchen und Oelkuehenmehl sowie 
Mehl,

7. Wilhelm B r ä u n i g e r ,  Stettin, für Islandfmoos.
In der Sitzung des geschäftsführenden Ausschusses der 

Industrie- und Handelskammer zu Stettin am 12. September
1933 ist H err Klaus M ü l l e r ,  Stettin, als Sachverständiger 
für F i s c h m e h l  öffentlich angestellt und beeidigt worden.

Kredlfsdinfz.
Eröffnete Konkurse.

Tag der An-
Firma und G eschäftszw eig: Sitz: Ordnung Konkursverwalter:
Privatförster Hubert Heidehof bei 1 1 . 9 . 1 9 3 3  Kaufmann Gallwitz, 
Wild, am 19. Juli 1933  Münchendorf Gollnow
verstorben

Beendete Konkurse.
Kaufmann Ernst Bagemihl, Inh. eines Herren- 

modengeschäftes, Stettin, Bismarckstr. 1 
„Allcreda“ , Allgemeine Credit-Gesellschaft,

Stettin, früher Paradeplatz 27 b, jetzt 
Augustastr. 46

Kaufmann Max Wiedenhaupt, Nörenberg/Pom .

Verschiedenes.
„Gedenkmünze zur deutschen Schicksalsw ende“ .(Adolf 

Hitler-Gedenkmünzei). Unter dem Losungswort „Zum Jahre 
deutscher Schicksalswende“ haben die Bayerische und die 
Preußische Staatsmünze zu Ehren des H errn Reichskanzlers 
Adolf Hitler eine kunstvoll] gestaltete Gedenkmünze ausge
prägt, die in diesen Tagen der Ö ffen tlichkeit übergeben 
worden ist.

Dieses, von Professor Oskar Glöckler, O bersturm bann
führer und Sportreferent bei der Gruppe Berlin-Brandenburg, 
entworfene Gedenkstück, welches erfreulicherweise eine 
deutsche Beschriftung aufweist, enthält auf der Vorderseite ein 
hervorragend gelungenes Bildnis des Führers und Kanzlers, 
das sein charakteristisches Profil in seltener Klarheit und 
Schärfe zum Ausdruck bringt. Die Rückseite dieser aktuellen 
und wertvollen Sonderprägung ist der nationalen Einigung 
und Erhebung des deutschen Volkes gewidm et; sie zeigt in 
sinnbildlicher Form des kraftvolle Auffliegen des alten preu
ßischen Adlers, der sich seineir Fesseln entledigt und so 
gleichsam das ganze deutsche Volk zum freiheitlichen Auf- 
bruche mahnt.

Der von der Reichsleitung der NSDAP, genehmigte V er
trieb dieser Gedenkmünze, die in Fünfm arkstückgröße, Silber 
zu Rm. 6.—, in Bronce zu Rin. 3.— einschl. eines Etuis 
abgegeben wird, erfolgt durch die meisten Banken, Spar- und 
Darlehenskassen sowie Staatl. Lotterie-Einnahmestellen des 
Reiches; sie kann auch unmittelbar von der Hauptvertriebs- 
stelle, dem Bankhaus Joh. W itzig & Co., München, bezogen

Heute erfahren unsere Leser in einer besonderen 
Beilage wiederum etwas über das Schicksal von Meier, 
der sich alle Mühe gab und zu keinem Erfolg ge
langte, trotzdem er sonst ein tüchtiger Geschäftsmann 
war. Betrachten Sie bitte aufmerksam das Blatt. —

werden, welche für alle Stellen auch W erbem aterial kosten
los zur Verfügung hält.

Möge diese wertvolle Ausgabe eine weitestgehende V er
breitung im deutschen Volke finden, zumal ihr Reinertrag 
auch mit dazu beitragen soll, den mannigfachen vaterlän
dischen Aufgaben unserer Zeit zu dienen.

Kaufmannsschule des D .H.V. Vom Deutschen Hand- 
lungsgehilfenj-Verband ging der Kammer der Arbeitsplan 
1933/34 der Kaufmannsschule des D.H.V. zu, der von In ter
essenten auf dem Büro der Kammer eingesehen und im 
übrigen von der Geschäftsleitung der Kaufmannsschule des 
D.H.V., Stettin, Schillerstr. 13, Zimmer 5 (II Treppen) a n 
gefordert werden kanln. Allein, namentlich den jüngeren 
Kauf leuten, insbesondere auch den kaufmännischen Lehrlin
gen und Gehilfen sei g rößte Beachtung der durch die K auf
mannsschule gebotenen Möglichkeiten zur Weiterbildung drin
gend empfohlen.

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden und Ge
meindeverbände. Der Preußische Minister des Innern hat 
folgenden Runderlaß über die wirtschaftliche Betätigung der 
Gemeinden und Gemeindeverbände herausgegeben:

„(1) Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden und 
Gemeindeverbände hat in der Nachkriegszeit in zahlreichen 
Fällen einen Umfang angenommen, der in den Kreisen der 
Privatwirtschaft zu oft begründeten Klagen Anlaß gegeben 
hat; namentlich in der Inflationszeit haben Gemeinden und 
Gemeindeverbände W irtschaftsunternehmungen auf dem Ge
biet der Industrie, des Handels, des H andw erks oder d/es 
Verkehrs begründet oder sich an derartigen Unternehmungen 
beteiligt, ohne daß ein öffentlicher Zweck für eine derartige 
W irtschaftsbetätigung der Gemeinden vorlag. Gegen eine 
Fortsetzung dieser Entwicklung bestehen unter wirtschaftsi- 
politischen Gesichtspunkten erheblichste Bedenken.

(2) Ich erwarte daher, daß die Gemeinden und Ge* 
meindeverbände insbesondere im Interesse des gewerblichen 
M ittelstandes von jeder Einrichtung neuer wirtschaftliche:* 
Betriebe oder der Uebernahm e neuer Betriebszweige durch 
bestehende Betriebe Abstand nehmen. Die Aufsichtsbehörden 
werden ersucht, die Beachtung dieser Anordnung sicherzu
stellen.“

Dieser Runderlaß, der, wie verlautet, zunächst g e 
plante gesetzliche Vorschriften ersetzen soll, erfährt durch 
die Stellungnahme des D e u t s c h e n  G e m e i n d e t a g i s  
eine wichtige Ergänzung. Diese Stellungnahme lautet:

„Der Erlaß wendet sich gegen solche Betätigungen der 
Gemeinden und Gemeindeverbände, die den gewerblicher* 
Mittelstand schädigen.

Die gegenwärtig im Gange befindlichen Verhandlungen 
des Gemeindetages, betreffend die Installations- und Verkaufs* 
tätigkeit der Versorgungsbetriebe, zielen bereits darauf ab, 
Beeinträchtigungen des gewerblichen Mittelstandes zu besei
tigen und den Wünschen des Ministers: des Innern in vollem 
Umfang Geltung zu verschaffen.

Der Erlaß wendet sich nicht gegen die im öffentlichen 
Interesse liegende Fortentwicklung der großen kommunalen 
Versorgungsbetriebe.

Wir machen unsererseits darauf aufmerksam, daß es 
im gesamtwirtschaftlichen Interesse nicht nur notwendig ist, 
von der Uebernahme neuer wirtschaftlicher Aufgaben d e r  
gekennzeichneten Art abzusehen, sondern darüber hinaus 
schon jetzt zu erwägen, ob und inwieweit auch bestehendo 
Betriebe, für die kein zwingender öffentlicher Zweck g e
geben ist, abgebaut werden können .. Es erscheint wünschens
wert, daß alle Gemeinden und Gemeindeverbände sich an 
folgende Grundsätze halten:

I. Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden ist aus 
der Notwendigkeit einer sozial ausgleichenden Befriedigung 
bestimmter Massenbedürfnisse erwachsen und beruht auf dem 
Grundsatz „Gemeinnutz geht vor E igennutz“ . Ihre Gesamt
richtung soll deshalb dahin gehen, nur solche Aufgaben zu 
übernehmen, deren Uebernahme im öffentlichen Interesse 
liegt, bei denen also aus der öffentlichen Bewirtschaftung

(24. 8 . 1933)

( 7. 9. 1933
mangels
Masse)
(21. 9. 1933)
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ein höherer volkswirtschaftlicher Nutzen als beim Privat
betrieb entspringt.

2. Die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden hängt 
ausschließlich von dem örtlichen und zeitlichen Bedürfnis ab. 
Infolgedessen muß die Entscheidung hierüber im Einzelfall 
in voller Verantwortlichkeit der Gemeinde selbst getroffen 
werden.

3. Die öffentliche W irtschaft dient grundsätzlich anderen 
Zielen als die Privatwirtschaft. Trotzdem  muß die Betriebs
führung auch in kommunalen Unternehmungen nach kaufi- 
männischen Gesichtspunkten gewährleistet sein, und zwar 
sowohl bei gemeinnützigen wie bei Erwerbsunternehmungen. 
Erwerbsunternehmüngen, d. h. im wesentlichen Versorgungsl
und Verkehrsbetriebe, sollen so geführt werden, daß sie 
Ueberschüsse für den Haushaltsplan der Gemeindei ab werfen. 
Das schließt nicht aus, daß unter bestimmten Voraussetzungen 
auch ein wirtschaftliches Unternehmen mit Zuschüssen be
trieben werden kann, wie z. B. eine W asserversorgung, 
die aus gesundheitlichen Gründen erforderlich ist, oder ein 
Verkehrsunternehmen, das zur Auf Schließung eines Siedlungs
geländes dient.

4. Bei Monopolbetrieben darf die Gewährung von Lei
stungen nicht davon abhängig gemacht werden, daß die G e
meinde sich, das ausschließliche Recht auf andere Leistungen 
als den Anschluß an das Versorgungsnetz ausbedingt, oder 
die Abnahme anderer Leistungen verlangt.

5. Kommunale Betriebe und Unternehmungen, die mit 
diesen Grundsätzen nicht übereinstimmeri, sind abzustoßen. 
Deshalb müssen alle gemeindlichen Betriebe, wenn erforder
lich, unter Mitwirkung kommunaler Prüfungseinrichtungen, 
einer eingehenden Nachprüfung hinsichtlich der Produktivität 
und gegebenenfalls Rentabilität unterzogen werden mit dem 
Ziel, soweit notwendig, zu verbessern und überflüssige oder 
überlebte Einrichtungen abzustoßen.

6. Der Gemeindetag ist bereit, seinerseits in allen Fällen, 
in denen dies, erforderlich werden sollte, eine Vermittlung 
zu übernehmen und gegebenenfalls mit den zuständigen 
Stellen für einen Ausgleich widerstreitender Interessen zu 
sorgen.

Zur Abgrenzung des Begriffs „W irtschaftliche Betätigung 
der Gemeinden“ sollen folgende Erläuterungen als Anhalt 
dienen:

a'l in erster Linie gehören zum wirtschaftlichen Aufgaben
kreis der Gemeinden Gas-, Wasser- und E lektrizitäts
werke sowie Verkehrsunternehmen. Sie haben aus 
tatsächlichen, technischen und rechtlichen Gründen M ono
polcharakter und müssen deshalb in einer Hand zu
sammengefaßt werden.

b) Daneben kommen Unternehmungen in Frage, deren 
Errichtung und Unterhaltung durch die Gemeinden aus 
überwiegenden Gründen sozialer, hygienischer oder 
kultureller Art nach den örtlichen Verhältnissen zweck
mäßig erscheint, wie W ohlfahrtsanstalten, Alters- und 
Erholungsheime, Badeanstalten, Museen, Bibliotheken, 
Theater, Schlachthäuser und Viehhöfe, Markthallen, 
Friedhöfe, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Gärtnereien zur 
Pflege öffentEcher Grünanlagen und dergleichen.

c) Hilfsbetriebe wie Druckereien, Buchbindereien, F ried
hofsgärtnereien usw. gehören im allgemeinen nicht zum 
Aufgabenkreis der Gemeinden. Jedoch werden A uf
nahmen zulässig sein, wenn besonders gelagerte V er
hältnisse vorliegen und ein dringendes Bedürfnis vor
handen ist, wie z. B. bei Einrichtungen, die zur V er
vielfältigung eiliger oder nicht zur Veröffentlichung be
stimmter Verwaltungsdrucksachen erforderlich sind. 
Entscheidend muß aber auch in diesen Fällen sein, daß 
die Einrichtungen lediglich zur Deckung des eigenen 
Bedarfs bestimmt sind, dagegen nicht zur Abgabe an 
private Verbraucher.
Unter diese Gruppe fallen auch unvermeidliche E inzel

handw erker und in kleinstem Umfange Nebenbetriebe wie 
Reparaturw erkstätten, die mit dem Hauptbetrieb in betriebs
technischem, organischem und wirtschaftlichem Zusammen)- 
hang stehen, insbesondere solche, bei denen, wie z. B. bei 
der Feuerwehr, Bereitschaftspersonal gehalten w erden m uß.“ 

Es ist anzunehmen, daß nunmehr durch den vorstehen
den Runderlaß und durch die Stellungnahme des Deutschen 
Gemeindetags Gewähr dafür gegeben ist, daß eine w irtschaft
liche Betätigung der Gemeinden nur erfolgt, wenn es das 
Wohl der Gesamtheit unbedingt erfordert und wenn die Gren-- 
zen volkswirtschaftlicher Zweckmäßigkeit gew ahrt werden.

Adreßbuch-Verleger. D e r 1 von den Spitzenverbänden, 
insbesondere auch vom Deutschen Industrie- und Handelstag, 
seit Jahren geführte Kampf gegen unlautere Machenschaften

im Adreßbuch-Gewerbe hat infolge der nachhaltigen U nter
stützung, die diese Bestrebungen im neuen Deutschland ge
funden haben, zu wesentlichen Erfolgen führen können.. 
Eine ganze Reihe von Adreßbuch-Unternehmungen, die als 
Schädlinge zu bezeichnen waren, sind inzwischen durch poli
zeiliche oder gerichtliche Verfügungen beseitigt worden. 
Insbesondere hat der von der zuständigen Dienststelle der 
hiesigen Kriminalpolizei geführte Kampf gegen den gew erbs
mäßigen Adreßbuchschwindel jetzt dadurch einen großen 
Erfolg erzielt, als es gelungen ist, einen der gefährlichsten 
dieser Schwindler, den Kaufmann Otto L u c h t e r h a n d , '  
vor dem seit Jahren immer wieder gewarnt werden mußte, 
der schweren Urkundenfälschung, des gewerbsm äßigen B e
truges und des unlauteren W ettbewerbs zu überführen. 
Luchterhand, dem selbst bereits die Gewerbeausübung unter
sagt war, betätigte sich als Geschäftsführer seiner Ehefrau 
unter der Firma' Otto Luchterhand, Verlag, mit der angeb
lichen H erausgabe eines deutschen Handels-Adreßbuchs. D a
bei war nicht nur die W erbemethode selbst betrügerischer 
Art, sondern Luchterhand hat es daneben verstanden, sich 
Aufträge, die anderen Firmen erteilt waren, zu beschaffen 
und hierfür Beträge zu kassieren. E r  wurde von der Krimi
nalpolizei festgenommen und die gesamten U nterlagen seines 
Geschäftsbetriebes beschlagnahmt.

Um einen Ueberblick über das gemeinschädliche Treiben 
dieses Schwindlers zu erlangen, ist es wünschenswert, daß 
sich alle diejenigen Firm en oder Personen des Kammer* 
bezirks bei der Dienststelle VI. 4. — Kriminalkommissar 
Dr. Bartsch — der Kriminalpolizei, Berlin, Georgenkirch-. 
Straße 1, melden, an die sich L. ebenfalls als angeblicher 
Auftragsem pfänger gewandt hat, obwohl Aufträge überhaupt 
nicht oder nicht in der von L. behaupteten Form  erteilt 
worden waren.

Verleihung einer Staatsauszeichnung bei 50 jährigen 
Arbeitsjubiläen. Nach einer Mitteilung des Preußischen Mi
nisters für W irtschaft und Arbeit wird bei der Feier eines 
fünfzig- oder mehrjährigen Arbeitsjubiläums der Jubilar auf 
Antrag staatlicherseits durch ein Glückwunsch- und A nerken
nungsschreiben, bei sechzig- und mehrjährigen Jubiläen seitens 
des H errn Ministerpräsidenten, im übrigen seitens des zu
ständigen Ressortministers, ausgezeichnet. Entsprechende An
träge sind in geeigneten Fällen und, wenn es feststeht, daß 
die Uebersendung eines solchen Glückwunsch- und A nerken
nungsschreibens den Wünschen der Beteiligten entspricht und 
von ihnen als ehrende Auszeichnung empfunden werden 
würde, an den H errn Preußischen Minister für W irtschaft 
und Arbeit zu richten. Die Anträge müssen insbesondere über 
folgende Punkte nähere Angaben enthalten:

Vor- und Zunamen, Stand oder Beruf, W ohnort (gf. 
S traße und Hausnummer), Lebensalter und Staatsangehörig
keit des Jubilars, seine W ürdigkeit, Name (Firma) und Art 
des Betriebes des Arbeitgebers, Dauer und Art der ununter
brochenen Dienstleistung des betreffenden Arbeiters oder An
gestellten, Tag des Jubiläums.

Budibesprediung.
Das neue Deutsche Reichsrecht. E r g ä n z b a r e  

S a m m l u n g  d e s  g e l t e n d e n  R e c h t s  s e i t  d e m  E r 
m ä c h t i g u n g s g e s e t z  m i t  E r l ä u t e r u n g e n .  Her- 
ausgegeben von Staatssekretär im Reichsministerium des In
nern Hans Pfundtner, Rechtsanwalt Dr. R. Neubert unter Mit
wirkung von Dr. F. A. Medicus. Industrieverlag Spaeth & 
Linde, Berlin W. 35, Genthiner Str. 42.

Dieses Sammelwerk soll einen raschen und g r ü n d 
lichen Ueberblick über die Gesetze und Verordnungen zum 
W iederaufbau von Volk und Reich aus der Feder bester K en
ner der Materie geben. E s erscheinen fortlaufend E rg an i-  
zungsblätter, die eingeschaltet werden können, dadurch w ird  
die Uebersichtlichkeit gewährleistet und die Handhabung so 
erleichtert, daß nicht nur geschulte Verwaltungsbeamte und 
Juristen, sondern auch Kaufleute und Gewerbetreibende das 
W erk mit Nutzen brauchen können. — Bisher sind seit dem 
Juni ds. Js. Lieferungen von Ergänzungsblättern e r s c h ie n e n . 
Inhaltsverzeichnis und Stichwortverzeichnis liegen gleichfalls 
vor. —

D e r  P r e i s  d e s  G r u n d  W e r k e s  bei dem Umfange 
von 272 Seiten (136 Blatt) beträgt einschließlich S a m m e l
mappe mit Steckmechanik Rm. 6,20, die Fortsetzungen kosten 
I RM. 5,75, II RM. 3,70, III RM. 4.— usw., weitere F ort
setzungen werden mit 5 Pfg. je  Blatt zuzüglich P o r to k o s te n  
jeweils nach Erscheinen geliefert.
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Angebote und Nadifragen.
6037 B u k a r e s t  möchte folgende rumänische Produkte 

nach Deutschland exportieren: Petroleum und dazu
gehörige Produkte, Asphalt, Naphtensäure, ver
flüssigtes Primangäs, Erdwachs, Paraffin, Getreide, 
Mineralsalz, Holz, Wein, Obst, Lebensmittel, Wolle, 
Schilf für die Zellulosefabrikation.

6086 F a 1 k e n s t e i n /  Vogtland sucht für Pommern V er
treter der Gardinenbranche. Es handelt sich um den 
Verkauf von Stores-M eterware, Landhausgardinen, 
Scheibengardinen, Garnituren und Dekorationsstoffen.

6230 B r ü g g e  i. W. sucht Vertreter für den Verkauf von 
Fahrradartikeln.

6394 R e n s  (Spanien) sucht Vertreter für den V erkauf 
von Haselnüssen, Mandeln und Pinienkemen an ,Ko- 
lonialwaren-Großhandlungen, Schokoladefabriken usw.

6397 L e i p z i g  wünscht Geschäftsverbindung mit Säge
werken und Möbelfabriken, die laufend Buchenspäne 
abgeben können.

6398 F r a n k f u r t  a. M. sucht für den Verkauf von 
Puderdosen und unechtem Schmuck Vertreter für 
Pommern, der in Luxuswaren- und Parfüm eriege
schäften gut eingeführt ist.

6399 Spitzenfabrik in P l a u e n /  Vogtland sucht für den 
Verkauf ihrer Erzeugnisse (Hutschleier, Brautschleier,

Das Kennzeichen für Qualität 
und Preiswfirdigheit

H errenhüte  
M ützen
Schülerm ützen  
K raw atten  
G am aschen

Breite Straße 6

A u fb esseru n gen  erstk la ss ig  und schnell.

Plauener Spitzen, W äschepassen, konf. Kragen, Char- 
meuse-Unterwäsche) gut eingeführte Vertreter.

6628 M ü h l h e i m  ( Ruhr sucht für den Verkauf von 
Spezial-Caramelmalzen und Farbmalz einen bei den 
Brauereien Pommerns gut eingeführten Vertreter.

steuerttalender für den Monat Oktober 1033.
V on W irtschaftsprüfer D r . K o s a n k e ,  Stettin.

5. O ktober:
1. Abführung der L o h n a b z u g s b e #  

t r ä g e  und E h e s t a n d s h  i l f e  für 
die Zeit vom 16. bis 30. September 
1933, falls die vom 1. bis 15. September 
einbehaltenen Beträge Rm. 200.— nicht 
überstiegen haben, für die Zeit vom 
1. bis 30. September 1933.

2. A bführung der im M onat September 
einbehaltenen A r b e i t s l o s e n h i l f e ,  
soweit sie an die Finanzkassen abzufüh* 
ren ist (also nicht für die kranken* 
kassenpflichtigen Personen).

3. A bführung der im M onat September 
einbehaltenen B ü r g e r s t e u e r  für die 
Zeit vom 16. bis 30. September 1933; 
falls die vom 1. bis 15. September ein* 
behaltenen Beträge Rm. 200.— nicht 
überstiegen haben oder bei Ueberwei* 
sung an auswärtige Gemeinden für die 
Zeit vom 1. bis 30. September 1933.

10. O ktober:
1. Voranmeldung und Vorauszahlung auf 

die U m s a t z s t e u e r  für Monats* und 
Vierteljahreszahler (Schonfrist bis 17. 
O ktober).

2. K i r c h e n s t e u e r v o r a u s z a h l u n g ,  
soweit sie im Kirchensteuerbescheid für
1932 besonders angefordert worden ist.

3. Fälligkeitstermin für die Bürgersteuer 
der Lohnempfänger (A bführung siehe 
5. und 20. Oktober).

15. O ktober:
1. Zahlung der G r u n d v e r m ö g e n *  

S t e u e r  nebst Zuschlägen für den Mo* 
nat Oktober 1933 für alle nicht land* 
oder forstwirtschaftlich genutzten 
Grundstücke.

2. Zahlung der H a u s z i n s s t e u e r  für 
den M onat O ktober 1933.

3. Zahlung der L o h n s u m m e n s t e u e r  
für den M onat September 1933, soweit 
nicht Sondervorschriften bestehen. In 
Stettin erst am 20. Oktober.

17. O ktober:
A blauf der Schonfrist für die Voran* 
meldung und Vorauszahlung der U m *  
s a t z s t e u e r  (vgl. 10. O ktober).

20. O ktober:
1. Zahlung der L o h n s u m m e n s t e u e r  

in Stettin.
2. A bführung der L o h n a b z u g s b e *  

t r ä g e  und E h e s t a n d s h i l f e  für die 
Zeit vom 1. bis 15. O ktober 1933, wenn 
die für den ganzen Betrieb einbehal* 
tenen Beträge Rm. 200.— übersteigen.

3. A bführung der A r b e i t s l o s e n h i l f e  
für die Zeit vom 1. bis 15. Oktober, so* 
weit sie an die Finanzkasse zu entrich* 
ten ist und Lohnsteuer im Ueberwei* 
sungsverfahren geleistet wird.

4. A bführung der in der Zeit vom 1. bis 
15. O ktober 1933 einbehaltenen B ü r *  
g e r s t e u e r ,  soweit die einbehaltenen 
Beträge Rm. 200.— übersteigen.

24. O ktober:
Fälligkeitstermin für die Bürgersteuer 
der Lohnempfänger (A bführung siehe 
5. und 20. Oktober).

31. O ktober:
Letzte Frist für die Anzeige betr. aus* 
ländische Vermögen und Devisen auf 
G rund des Gesetzes gegen den Verrat 
der Deutschen Volkswirtschaft.
Die Anzeige m uß bis zum 31. Oktober
1933 einer Anzeigestelle zugehen.
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6630 H a m b u r g  sucht Vertreter für den Verkauf von 
Sardinen.

6758 B r e m e n  sucht für den Verkauf von Reis einen bei 
Großhandelsfirmen gut eingeführten Vertreter.

6839 S c h ö n a u  b. Chemnitz sucht für den Bezirk Pom 
mern-M ecklenburg Vertreter für den Vertrieb von 
baumwollenen und Kunstseide-platt. Schlupfhosen und 
Röcken, Köper Polo-Jacken und Westover, W o llr  
Schlüpfern u. a. m.

6840 K ö l n  wünscht Geschäftsverbindung mit Lieferanten 
von Aepfeln, speziell Kelteräpfein.

Die Adressen der anfragenden Firmen sind im Büro! 
der Industrie- und Handelskam m er zu „Stettin, F rauen
straße 3 0 II, Zimmer 13, für legitimierte Vertreter eingetra
gener Firmen werktäglich in der Zeit von 8—13 und 15—18 
Uhr (außer Sonnabends nachmittags) zu erfahren ,(ohne Ge
währ für die Bonität der einzelnen ,Firmen).

Einzelhandel.
Verband des Stettiner Einzelhandels e. V., Stettin.

1. Was ist ein Fachgeschäft?
Der Reichsbund des Textil-Einzelhandels e. V. stellt 

nach Befragen der Unterverbände folgende Begriffsbestim
mung fest:

Ein Einzelhandelsunternehmen ist dann als Fachge
schäft zu werten und zu bezeichnen, wenn es

1. sich auf den Vertrieb solcher W aren beschränkt, 
die nach ihrem M aterialcharakter oder Verwendungszweck 
organisch zueinander gehören, und

2. diese W aren nicht nur in einzelnen Qualitäten,,. 
Größen oder Preislagen führt, sondern ein unter Berücksich
tigung der Kundschaft und des Umfanges des Unternehmens 
ausreichendes Sortiment in ihnen ständig unterhält.
2. Verbände und jüdische Geschäftsleute.

Der Reichsstand des Deutschen Handels nimmt zu der 
F rage wie folgt Stellung:

„Die nationalsozialistische Bewegung betrachtet die Ju 
denvals Gastvolk, denen es gestattetfist, in Deutschland H an
delsgeschäfte zu betreiben. Aus dieser Einstellung ergibt sich 
logisch, daß Juden und Ausländer nicht in die Leitung 
deutscher Handelsverbände, auch nicht als Geschäftsführer, 
hineingehören; wohl aber als Mitglieder in 'd ie  Fachverbände. 
Solange seitens der Regierung keine anderen Richtlinien 
gegeben werden, sind Aufnahmegesuche ausländischer oder 
jüdischer Firm en in die Fachverbände nicht abzulehnen; es 
sei denn, das man ihnen von vornherein schon unehrenhafte 
H andlungen nachweisen kann. Mitglieder jüdischer oder 
ausländischer Herkunft sind auch zu den M itgliederversamm
lungen einzuladen. Sachliche Anfragen sind zu beantworten, 
evtl. vorkommende Uebergriffe unsachlicher Art zu unter
binden und derartige M issetäter aus den Versammlungen zu 
entfernen. Dieses gilt natürlich nur für die frei-wirtschaft
lichen Verbände, wie sie im BDH und seinen Ü b ero rg a n i
sationen zusammengefaßt sind; keinesfalls haben Juden oder 
Ausländer zu irgendwelchen Organisationen der deutschen n a 

tionalsozialistischen Bewegung Zutritt.“
3. Rabatte.

Die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels
e. V. nimmt in einem Rundschreiben an die Mitglieder zu der 
Rabattfrage wie folgt Stellung:

Nach Erlaß des Zugabegesetzes vom 12. Mai 1933 be
stand in weiten Kreisen des Einzelhandels die Befürchtung, 
daß dieselben Kreise, die bisher durch Zugaben ihren Kun
denkreis an ihr Geschäft fesselten, nunmehr in die R abatt
gabe ausweichen würden. Deshalb und wohl auch wegen der 
an sich geringen Zuneigung zu den Rabatten, versuchte der 
Einzelhandel die Rabattgew ährung häufig örtlich zu regeln. 
Zum Teil wurden die R abatte nach oben fest abgegrenzt,, 
zum Teil ganz abgeschafft. Nicht immer und überall sind 
diese Maßnahmen geglückt. Wenn sich auch der mittel- 
ständische Einzelhandel restlos an die Vereinbarungen hielt, 
so blieben die m aßgebenden Filialgroßbetriebe meist außer
halb der Abmachungen und ließen sie dadurch wertlos w er
den. Die Bemühungen der Hauptgemeinschaft, hier durch 
Verhandlungen helfend einzugreifen, sind fehlgeschlagen. Die 
Filialgroßbetriebe lehnen jede Vereinbarung über die R abatt
gewährung ab mit dem Hinweis,' daß die bald zu erw artende 
gesetzliche Regelung der R abatte abgew artet werden müsse.

Die örtlichen Rabattregelungen sind nicht überall re i
bungslos verlaufen. Deshalb wohl hat das Preußische Mi
nisterium für W irtschaft und Arbeit am 14. Juni einen E rlaß 
an die amtlichen Berufs V ertretungen herausgegeben, der die

Auswüchse in Zugabe- und Rabattwesen behandelt. H ier 
heißt e s : „Die Erregung über Mißbräuche auf dem Gebiete 
des Zugabe- und Rabattwesens hat ungeachtet der von den 
maßgebenden Stellen erlassenen Weisungen in neuerer Zeit 
vielfach zu Sonderaktionen örtlicher Stellen gegen E inzel
handelsgeschäfte Veranlassung gegeben, die der gesetzlichen 
Grundlage entbehren. So sind insbesondere an zahlreichen 
Orten Zugabeverbote und Rabattverbote erlassen worden. 
Gelegentlich hat man auch Geschäfte mit der Begründung 
geschlossen, daß die öffentliche Ordnung, Ruhe und Sicherheit 
gefährdet sei. „Und weiter wird gesagt: „Zur Bekämpfung 
ungesunder Uebertreibungen auf dem  Gebiete des R abatt
wesens sind gesetzgeberische Maßnahmen in Vorbereitung, 
die die bisher zur Verfügung stehenden Vorschriften wirksam 
ergänzen werden. Die Notwendigkeit irgendwelcher Sonder
maßnahmen auf diesen Gebieten kann deshalb nicht aner
kannt werden. Durch solche Maßnahmen wird1 lediglich eine 
Beunruhigung nicht nur in die betroffenen Einzelhandelskreise, 
sondern auch in die übrige W irtschaft, insbesondere die be
teiligte Industrie, getragen, die einer planmäßigen, aufbauen
den W irtschaftspolitik durchaus abträglich ist.“

Der E rlaß  richtet sich insoweit gegen ungesetzliche 
Handlungen, wie sie irgendwelche Gewaltmaßnahmen dar
stellen. Die in den angeführten Einzelaktionen zum Aus
druck kommende E rregung des Einzelhandels über' die 
Mißbräuche im Zugabe- und Rabattwesep bildet aber zu
gleich für den Preußischen Minister für W irtschaft und Arbeit 
V eranlassüng, a u f  d i e  N o t w e n d i g k e i t  d e r  B e 
k ä m p f u n g  d e r  A u s w ü c h s e  h i n z u w e i s e n .  Der 
Erlaß führt deshalb aus:

Wohl aber erwächst den gesetzlichen Berufs V e r tr e tu n g e n  
von Handel und H andw erk bei dieser Sachlage in ver
stärktem  M aße die Aufgabe, den genannten Mißbräuchen 
mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln nachdrück
lich entgegenzutreten. Eine schnelle und wirksame Hilfe 
werden insbesondere die in einem summarischen Verfahren 
mit kurzen Einlassungsfristen arbeitenden Einigungsämter für 
W ettbew ertbsstreitigkeiten leisten können, die gem äß § 27 a 
des W ettbewerbsgesetzes bei der Mehrzahl der Berufsvertre- 
tungen von Handel und H andw erk bereits eingerichtet sind, 
für die Bekämpfung des Zugabeunwesens ist hierbei von Be
deutung, daß'. § 3 des Gesetzes vom 12. 5. 1933 die Zuständig
keit dieser Einigungsämter auf alle bürgerlichen R e c h ts s t r e i 
tigkeiten aus dem  ersten Teil der Verordnung zum Schutze 
der W irtschaft vom 9. März 1932 erweitert hat. F ür den 
Erfolg der gesetzlichen Neuregelung des Zugabewesens wird 
insbesondere von Bedeutung sein, ob es gelingt, eine miß* 
bräuchliche Ausnutzung der Ausnahmen vom Zugabeverbot, 
die auch nach dem Gesetz vom 12. 5. 1933 für Reklam e
artikel, Zubehör, Nebenleistungen und namentlich R a b a t t e  
bestehen bleiben, zu verhindern.

Im Rabattwesen sind, soweit ich sehe, auch ö r t l ic h e  
Vereinbarungen über eine einheitEche Handhabung der Ra" 
battgew ährung nicht ohne Erfolg geblieben. In mir z u g e h e n ' 
den Klagen über Entartungserscheinungen des R a b a t tw e s e n s  
wird im übrigen nicht selten übersehen, daß gegen R a b a tta n i-  
kündigungen, die irrtümliche Vorstellungen über die Vorteile 
des Angebotes erwecken, schon heute nach den V o r s c h r i f t611 
des W ettbew erbsgesetzes eingeschnitten werden kann. Die 
Preisvergünstigung, die die Rabattankündigung v e r s p r i c h t  
wird oft nur vorgetäuscht und besteht jedenfalls dann in 
W ahrheit nicht, wenn die Gewährung übertriebener R a b a t t e  
erst durch Preiserm äßigung ermöglicht wurde.“


